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A EINLEITUNG  

1 Kurzdarstellung der Planung 

1.1 Ziele und Inhalte der Planung 

Die Stadt Schwabmünchen will mit Änderung des Flächennutzungsplanes im Rahmen des Bebauungs-

plans Schwabegg Nr. 9 „GE-Erweiterung nördlich des Kapellenweges und östlich der Königshauser 

Straße“ die Voraussetzungen für die Gewerbeerweiterung eines ortsansässigen Gewerbebetriebs am 

nordöstlichen Ortsrand des Stadtteils Schwabegg schaffen. 

Neben der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Betriebserweiterung des me-

tallverarbeitenden Unternehmens, einschließlich einer Teilfläche der westlich innerhalb des Gel-

tungsbereichs verlaufenden Königshauser Straße, sollen darüber hinaus die auf Grundlage einer be-

fristeten Baugenehmigung errichteten Gebäude im südöstlichen Bereich des Geltungsgebiets auf 

dem Flurstück 330/24 planungsrechtlich gesichert werden. 

Der Änderungsbereich liegt am nordöstlichen Ortsrand Schwabeggs, nördlich des Kapellenweges und 

östlich der Königshauser Straße und wird derzeit hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt. Die Flä-

chennutzungsplanänderung umfasst das Grundstück mit der Flurnummer 330/29 sowie Teilflächen 

der Grundstücke 330/24 und 338 in der Gemarkung Schwabegg, bei einer Gesamtfläche von ca. 1,9 

ha.  

Da der überwiegende Teil des gegenständlichen Geltungsbereiches im derzeit rechtsgültigen Flä-

chennutzungsplan der Stadt Schwabmünchen als Landwirtschaftsfläche dargestellt ist, wird der Flä-

chennutzungsplan im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB neben der Aufstellung des Bebauungs-

plans Schwabegg Nr. 9 „GE-Erweiterung nördlich des Kapellenweges und östlich der Königshauser 

Straße“ entsprechend angepasst.   

Nach § 2 a Baugesetzbuch (BauGB) ist im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung ein eigenständi-

ger Umweltbericht beizufügen. Dieser beschreibt und bewertet die im Rahmen der Umweltprüfung 

ermittelten, voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Bauvorhabens. Außerdem soll er Planungs-

alternativen anbieten und in Bezug auf die Umweltauswirkungen abwägen. Ferner sind Informatio-

nen darzustellen, die für das Planungsgebiet relevant sind und z.B. in der Landes- oder Regionalpla-

nung förmlich festgelegt wurden.  

Der Umweltbericht bildet einen selbständigen Bestandteil der Begründung und wird im Laufe des 

Planungsprozesses fortgeschrieben. Insbesondere sind die Ergebnisse aus der Öffentlichkeits- und 

Trägerbeteiligung diesbezüglich zu berücksichtigen. 
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1.2 Angaben zu Standort und Umfang der Planung 

Der Änderungsbereich befindet sich am nordöstlichen Ortsrand des Stadtteils Schwabegg (vgl. Abbil-

dung 1), welcher westlich der Stadt Schwabmünchen liegt. Schwabegg liegt innerhalb des Regie-

rungsbezirks Schwaben im Landkreis Augsburg. Das Plangebiet nimmt eine Fläche von insgesamt ca. 

1,9 ha ein und umfasst das Grundstück mit der Flurnummer 330/29 sowie Teilflächen der Grundstü-

cke mit den Fl.-Nr. 338 und 330/24 in der Gemarkung Schwabegg. 

 

Abbildung 1:  Lage des Änderungsbereichs 

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt 

und befindet sich unmittelbar nördlich sowie östlich des bestehenden Betriebs, welcher im Zuge der 

gegenständlichen Bauleitplanung erweitert werden soll. Der östliche Teil des Änderungsbereichs 

weist eine weitgehend ebene Topografie auf. Im westlichen Bereich steigt das Gelände hingegen in 

Richtung Königshauser Straße deutlich an. Die Geländehöhen bewegen sich innerhalb des Plange-

biets zwischen etwa 548 m ü. NN im Osten und rund 558 m ü. NN an der westlichen Grenze. 

1.3 Untersuchungsraum  

Naturräumliche Gliederung   

Der Änderungsbereich liegt innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit „Donau-Iller-Lech-Platten 

(D64)“ nach Ssymank und der Naturraum-Einheit „Lech-Wertach-Ebenen“ (047)“ nach Mey-

nen/Schmithüsen et al..  
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Das Bundesamt für Naturschutz beschreibt den Naturraum wie folgend: 

„Wertach, Gennach und Singold fließen begleitet von Nieder- und Hochterrassen mit z.T. mächtigen 

Lössbedeckungen über den tertiären Sockel des Untergrundes. Die zertalte Ebene steigt von 600 m 

auf ca. 800 m ü. NN im Süden an. Größere Bereich in den Auen und auf den Niederterrassen sind ver-

moort. Entlang der Wertach zieht sich ein mehr oder weniger geschlossenes Auwaldband; die Bren-

nen der Niederterrassen sind mit Nadelwäldern bedeckt, wobei Kiefer dominiert. Vielfach befinden 

sich an den Terrassenkanten und auf trockenen Standorten auch Reste der ehemals verbreiteten 

Heide. Im Vergleich zur Unteren Lech-Wertach-Ebene ist der Grünlandanteil wesentlich höher und die 

Nutzungsstruktur deutlich kleinräumiger. Die Flächen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die 

Wertachaue stellt ein fast durchgehendes Biotopband mit vielfältigem Lebensraumspektrum dar, be-

stehend aus Auwäldern, Brennen, Altwasserresten und Abbaustellen sowie Verlandungszonen. Fließ-

gewässercharakter hat die Wertach aufgrund von Begradigung und Eindeichung nicht mehr, aber ihr 

kommt aufgrund ihrer Vernetzungsfunktion erhebliche Bedeutung zu. Reliktstandort der kontinenta-

len Heide ist neben kleineren Bereichen das Wiedergeltinger Wäldchen. Außerdem sind die Wiesen-

brütergebiete nördlich von Buchloe zu erwähnen.“ 

Landschaft und Realnutzungen im Planungsraum und seinem Umfeld 

Die Landschaft des Stadtteils Schwabegg wird von den örtlichen Bebauungen, dem umliegenden 

Acker- und Grünland sowie dem bewaldeten Höhenzug, welcher sich bis in den Ort selbst zieht, ge-

prägt. Das Gelände des Stadtteils steigt aufgrund der Wertachleite, einer durch den Ur-Lech geschaf-

fene Geländestufe, nach Westen hin stark an. Der östliche Siedlungsbereich Schwabeggs hingegen 

liegt im Wertachtal.  

Der Änderungsbereich liegt am nordöstlichen Ortsrand und wird derzeit hauptsächlich landwirt-

schaftlich (als Intensivgrünland) genutzt. Im Westen verläuft außerdem die Königshauser Straße in 

Nord-Süd-Richtung, im Südosten liegen zwei Gebäude des bestehenden Gewerbebetriebs innerhalb 

des Plangebiets. Nördlich, östlich und südöstlich grenzen weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen 

an das Plangebiet an, wobei östlich zunächst die Angerstraße in Nord-Süd-Richtung verläuft. Unmit-

telbar südlich bzw. westlich des Änderungsbereichs befinden sich weitere Gebäude und sonstige Ein-

richtungen des Gewerbebetriebs, welcher mit der gegenständlichen Bauleitplanung erweitert wer-

den soll sowie weitere Gewerbeflächen. Südlich davon verläuft der Kapellenweg, welcher im Osten 

auf die Angerstraße und im Westen auf die Hauptstraße trifft. Südlich des Kapellenwegs und westlich 

der Königshauser Straße beginnt dann das weitere Siedlungsgebiet Schwabeggs.  

Schutzgebiete 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets befinden sich keine nach dem EU- oder nationalen Recht ge-

schützten Flächen. Das nächstgelegene Schutzgebiet ist der Naturpark „Augsburg – westliche Wäl-

der“ und liegt nur ca. 5 m westlich des Änderungsbereichs. Das Landschaftsschutzgebiet mit glei-

chem Namen beginnt in etwa 100 m Entfernung in nordwestlicher Richtung. Etwa 170 m östlich des 

Planungsraums befindet sich mit dem Bach Scharlach das nächstgelegene amtlich kartiere Biotop 

„Gräben und Bäche mit Hochstaudenfluren bei Schwabegg“ (Biotop-Nr. 7830-1005-001).   
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Gewässer 

Das nächstgelegene Oberflächengewässer ist der Bach Scharlach in östlicher Richtung. Etwa 170 m 

nordwestlich des Änderungsbereichs befindet sich außerdem ein kleines Stillgewässer.  

Erschließung  

Eine neue Betriebszufahrt, ausgehend von der Königshauser Straße, ist durch die vorliegende Pla-

nung vorgesehen.  

2 Darstellung der Fachpläne und Fachgesetze - Planungsgrundlagen 

2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, 2023)  

Die Stadt Schwabmünchen wird im Landesentwicklungsprogramm Bayern vom Juni 2023 als Mittel-

zentrum im allgemeinen ländlichen Raum eingeordnet. Mit Augsburg und dessen Umgebung liegt das 

nächstgelegene Oberzentrum nur wenige Kilometer nordöstlich Schwabmünchens. Augsburg wird 

gleichzeitig als „Metropole“ definiert. Nachfolgend werden die für das geplante Vorhaben relevanten 

Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Landesentwicklung aufgeführt. 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst hoher Qua-

lität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwi-

ckeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung die-

ses Ziels beizutragen.  

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Siche-

rung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung 

mit Gütern und Dienstleistungen, wo zur Sicherung der Versorgung erforderlich auch digital, geschaf-

fen oder erhalten werden. 

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip der Nach-

haltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend 

erfolgen. 

1.4.1 Hohe Standortqualität 

(G) Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher Standortqualitä-

ten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräumen gestärkt werden. Dabei 

sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle 

Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stärken ausgebaut 

werden. 
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2.1.7 Mittelzentren 

(G) Die als Mittelzentrum eingestuften Gemeinden, die Fachplanungsträger und die Regionalen Pla-

nungsverbände sollen darauf hinwirken, dass die Bevölkerung in allen Teilräumen mit Gütern und 

Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt wird. 

2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums 

(G) Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter ent-

wickeln kann, 

- die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche Infrastruktur weiter-

entwickelt wird, 

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit möglichst 

auch mit öffentlichen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln versorgt sind, 

- er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruktur bewahren und 

weiterentwickeln kann und 

- er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann. 

(G) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ländlichen Raums soll gestärkt und weiterentwickelt 

werden. Hierzu sollen günstige Standortbedingungen für die Entwicklung, Ansiedlung und Neugrün-

dung von Unternehmen sowie Voraussetzungen für hochqualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze 

geschaffen […] werden. 

3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flächensparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Siedlungsent-

wicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen, den 

Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der zusam-

menhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden. 

(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 

der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu nut-

zen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfügung 

stehen. 

3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungs-

struktur sollen vermieden werden. 
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4.1.1 Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 

(Z) Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und durch Aus-, Um- und 

Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen. 

4.2 Straßeninfrastruktur 

(G) Bei der Weiterentwicklung der Straßeninfrastruktur soll der Ausbau des vorhandenen Straßen-

netzes bevorzugt vor dem Neubau erfolgen. 

5.1 Wirtschaftsstruktur 

(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen 

kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sol-

len erhalten und verbessert werden. 

7.1.1 Natur und Landschaft 

(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Men-

schen erhalten und entwickelt werden. 

Fazit 

Die Änderung des Flächennutzungsplans orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen des bayeri-

schen Landesentwicklungsprogramms und trägt mit ihren im parallel aufgestellten Bebauungsplan 

beinhalteten Festsetzungen und Vorgaben zur Erreichung dieser landesplanerischen Vorgaben bei. 

Durch die Gewerbeerweiterung wird dem Ziel der Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsver-

hältnisse insofern Rechnung getragen, dass mögliche neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Außer-

dem werden im Sinne des Grundsatzes der hohen Standortqualität und des Grundsatzes der Wirt-

schaftsstruktur die wirtschaftliche Leistung vor Ort gestärkt. Ferner wird durch die Erweiterung eines 

bestehenden Gewerbebetriebes eine Zersiedelung verhindert. Da die gewerbliche Betriebserweite-

rung nur in Zusammenhang mit den bestehenden Betriebsgebäuden sinnvoll möglich ist, ist unter Be-

achtung dieser Voraussetzung eine Abweichung des Ziels der Innen- vor Außenentwicklung möglich. 

2.2 Regionalplan der Region Augsburg (9) 

Wie im Landesentwicklungsprogramm Bayerns, wird Schwabmünchen auch im Regionalplan der Re-

gion Augsburg (2007) als Mittelzentrum im allgemeinen ländlichen Raum definiert. Laut Strukturplan 

des Regionalplans ist Schwabmünchen außerdem Teil einer „Entwicklungsachse von überregionaler 

Bedeutung“, welche von Augsburg ausgeht und über Schwabmünchen noch weiter in den Süden 

führt. Nachfolgend werden die für das geplante Vorhaben relevanten Ziele (Z) und Grundsätze (G) 

der Raumordnung aufgeführt. 
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A I Allgemeine Grundsätze 

1 (G) Der nachhaltigen Weiterentwicklung als Lebens- und Wirtschaftsraum kommt in allen  

Teilräumen der Region besondere Bedeutung zu. Dabei sind vor allem die vorhandenen regionalen 

Potenziale für die Entwicklung der Region zu nutzen. 

2 (G) Es ist anzustreben, die Region in ihrer Wirtschaftskraft so zu stärken, dass sie am allgemeinen 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Fortschritt des Landes teilnehmen 

kann. 

A II 1 Ökonomische Erfordernisse für die Entwicklung in den Teilräumen 

1.1 (Z) In den Mittelbereichen […] Schwabmünchen soll auf eine Verbesserung der Standortbedin-

gungen für die gewerbliche Wirtschaft hingewirkt werden. Die Infrastruktur soll hierzu ergänzt und 

ausgebaut werden. 

B II 1 Entwicklung der gesamten Region 

1.1 (Z) Auf die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in allen Teilen der Region soll hingewirkt und 

möglichst günstige Rahmenbedingungen für die Unternehmen in den Bereichen Industrie, Handel, 

Handwerk und Dienstleistungsgewerbe sollen geschaffen werden. Im Umweltbereich soll die Region 

Augsburg gemeinsam mit anderen Regionen Schwabens zu einem überregional bedeutsamen Kom-

petenz- und Dienstleistungszentrum weiter entwickelt werden. 

B II 2.2 Ländlicher Raum 

2.2.1 (Z) Im ländlichen Raum soll darauf hingewirkt werden, den gewerblich-industriellen Bereich in 

seiner Struktur zu stärken und zu ergänzen sowie den Dienstleistungsbereich zu sichern und weiter 

zu entwickeln. 

2.2.2 (Z) Hierzu soll darauf hingewirkt werden: 

- die mittelständische Betriebsstruktur als wesentliche Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung 

zu stärken und  

- die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine engere wirtschaftliche Verflechtung des ländli-

chen Raumes mit dem Verdichtungsraum Augsburg zu schaffen. 

B V 1 Siedlungsstruktur 

1.1 (G) Es ist anzustreben, die gewachsene Siedlungsstruktur der Region zu erhalten und unter Wah-

rung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen von Bevölkerung und Wirt-

schaft weiter zu entwickeln. Die Wohnnutzung und die gewerbliche Nutzung sind möglichst einander 

so zuzuordnen, dass das Verkehrsaufkommen aus den gegenseitigen Beziehungen gering gehalten 

wird. Eine den Lärmschutz der Wohnbereiche mindernde Mischnutzung ist dabei möglichst zu ver-

meiden. 

1.5 (Z) Vor allem im Oberzentrum Augsburg, in den Mittelzentren und den Siedlungsschwerpunkten 

soll auf eine möglichst flächensparende Bauweise hingewirkt werden.   
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Fazit 

Da mit der geplanten Gewerbeerweiterung dem ortsansässigen Betrieb ein bedarfsgerechter Ausbau 

zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistung ermöglicht wird, wird das auf Ebene des Regional-

plans verankerte Ziel zur Entwicklung der gesamten Region erfüllt. Ferner wird hierdurch das Ziel zur 

Stärkung des gewerblich-, industriellen Bereichs im ländlichen Raum beachtet. Insgesamt wird auch 

hier deutlich, dass die gegenständliche Planung die Vorgaben des Regionalplans aufgreift und berück-

sichtigt, nennenswerte Zielkonflikte entstehen hierbei nicht. 

2.3 Flächennutzungsplan der Stadt Schwabmünchen 

Im rechtkräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Schwabmünchen, welcher mit der 11. Änderung im 

näheren Bereich des gegenständlichen Plangebiets geändert wurde, werden im Großteil des Ände-

rungsbereichs landwirtschaftliche Fläche dargestellt (vgl. Abbildung 2). Die Königshauser Straße wird 

im Flächennutzungsplan als Hauptverkehrsstraße dargestellt, ebenfalls im Westen befinden sich au-

ßerdem einige Einzelbäume bzw. Baumgruppen. Südwestlich, im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6 

„Misch- und Gewerbegebiet nördlich des Kapellenweg“, grenzt ein Mischgebiet an bzw. wird kleinflä-

chig tangiert, dahinter in westliche und südwestliche Richtung liegt das Dorfgebiet. Nördlich, östlich 

und südöstlich grenzen weitere Landwirtschaftsflächen an das Plangebiet an.  

 

Abbildung 2:  Auszug aus der 11. Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplans (Fassung 06.04.2009) der Stadt 

Schwabmünchen 

Da die geplante Nutzung mit den derzeitigen Darstellungen nicht mehr übereinstimmt, wird der Flä-

chennutzungsplan im sog. Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Der Änderungsbereich 

wird zukünftig größtenteils als Gewerbliche Baufläche dargestellt, nur die Königshauser Straße wird 
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als öffentliche Verkehrsfläche sowie die geplante Eingrünung nach Norden und Osten als Ortsrand-

grün festgesetzt (vgl. Abbildung 3).  

 

Abbildung 3:  Zukünftige Darstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Schwabmünchen im Änderungsbereich 

2.4 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) für den Landkreis Augsburg 

Der Änderungsbereich liegt laut Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) in der Naturraum-Un-

tereinheit „Talböden und Niederterrassen von Lech und Wertach mit dem Schmuttertal“. Außerdem 

liegt das Plangebiet im ABSP-Schwerpunktgebiet „Wertachleite und grundwassernahe Bereiche am 

westlichen Talrand“. Es liegen keine Flächen oder Punkte des ABSP innerhalb des Projektgebiets.   

2.5 Rechtsgrundlagen und deren Berücksichtigung in der Planung  

Neben den Aussagen der übergeordneten und kommunalen Planungsvorgaben sind im Zuge der ge-

genständlichen Planung auch klassische Rechtsgrundlagen aus Bundes- und Landesgesetzen zu be-

rücksichtigen. Dies geschieht im Umweltbericht in den jeweiligen Kapiteln zu den Schutzgütern, in 

denen auch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen formuliert sind. Für das ak-

tuelle Vorhaben sind dabei für die verschiedenen Schutzgüter des Umweltrechts vor allem die folgen-

den Rechtsgrundlagen in ihrer jeweils aktuellsten Fassung von Belang bzw. werden im Zuge der Erar-

beitung der gegenständlichen Planung berücksichtigt:  

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

- §§ 1 u. 3 BImSchG, § 1 (6) BauGB: Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

- § 1 (6) BauGB: Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung sowie 

Belange der Erholung  

- § 1 (6) BauGB: Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern  
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- § 1 (6) BauGB: Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie  

- Bemessungsgrundlage: Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- §§ 13 - 15 BNatSchG: Vermeidung/Ausgleich/Ersatz von erheblichen Beeinträchtigungen/ Eingrif-

fen von Natur und Landschaft  

- § 1 (6) BauGB, § 1 BNatSchG: Schutz von biologischer Vielfalt sowie Tier- und Pflanzenpopulatio-

nen  

- § 1 (6) BauGB, § 2 BNatSchG: Schutz der Natura 2000-Gebiete  

- § 44 BNatSchG: Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

- §§ 23 - 30 BNatSchG: Ziele und Vorgaben der geschützten Teile von Natur und Landschaft: Natur-

schutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturdenk-

mal, geschützter Landschaftsbestandteil, gesetzlich geschützte Biotope  

Schutzgut Fläche 

- §§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a (2) BauGB: Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021: Reduzierung der Flächenneuinanspruch-

nahme auf 30 ha pro Tag bis 2030  

Schutzgut Boden und Geomorphologie 

- §§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a (2) BauGB: Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden  

- §§ 1 u. 2 BBodSchG: Erhalt von natürlichen Bodenfunktionen sowie der Funktion als Archiv der 

Natur- und Kulturgeschichte  

- Art. 44 BayWG: Erhalt der Versickerungsfähigkeit der Böden 

Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

- § 1 WHG: Sichern der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen  

- § 6 (1) WHG: Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie Schutz vor nachteiligen Verände-

rungen der Gewässereigenschaften 

- § 1 (3) BNatSchG: Erhalt der natürlichen oder naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen 

und sonstigen Rückhalteflächen  

- § 55 WHG: Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Niederschlagswas-

ser  

- Art. 44 BayWG: dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser 

- § 67 WHG: Erhalt des natürlichen Zustands von Gewässern beim Gewässerausbau  
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Schutzgut Luft und Klima 

- §§ 1 (6) u. 1a (5) BauGB, § 1 (3) BNatSchG: Schutz von Flächen mit bioklimatischen und / oder 

lufthygienischen Funktionen  

- § 1a (5) BauGB: Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, die der An-

passung an den Klimawandel dienen  

- § 1 Abs. 6 BauGB: Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der EU festgelegten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten werden 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021: Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

um mind. 40 % bis 2020 und mind. 55 % bis 2030 gegenüber 1990; Erreichen der Treibhausgas-

neutralität bis 2050 

Schutzgut Landschaft 

- §§ 1 (6) u. 1a (3) BauGB: Berücksichtigung des Landschaftsbildes  

- § 1 (4) BNatSchG: Erhalt von Naturlandschaften und historisch gewachsenen Kulturlandschaften 

zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

- § 1 (5) BauGB: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung  

- § 1 (6) BauGB: Berücksichtigung der Belange von Baukultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege  

- Art. 1, 2, 4, 7 u. 8 BayDSchG: Schutz/Erhalt der Bau- und Bodendenkmäler 
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B BESTANDSSITUATION UND AUSWIRKUNGSPROGNOSE 

3 Bestandssituation und Auswirkungsprognose  

Ziel der Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung ist es, die aktuelle Umweltsituation dar-

zustellen und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit sowie die Empfindlichkeit des Untersuchungsrau-

mes zu ermitteln. In den Bewertungen der Auswirkungsintensitäten sind die jeweiligen schutzgutre-

levanten Vorbelastungen berücksichtigt. Grundsätzlich erfolgen die Bestandsbewertung sowie die 

Bewertung der Auswirkungen verbal argumentativ mithilfe einer vierstufigen Skala (gering, mittel, 

hoch, sehr hoch). 

Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen differenziert für die einzelnen Schutzgüter nach dem 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erfasst, beschrieben und bewertet. Für die 

Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurde der Wirkraum so erweitert und abge-

grenzt, dass alle potenziellen Auswirkungen - auch jene, die über das Plangebiet hinaus wirken – er-

kannt und bewertet werden können. Insbesondere zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild wurde ein ausreichend großer Umgriff um das Planungsgebiet gewählt.  

Die Bestandsaufnahme sowie die Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfüh-

rung der Planung erfolgt für die Schutzgüter des Umweltrechts gemäß folgender Gliederung: 

- Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

- Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- Schutzgut Fläche 

- Schutzgut Boden 

- Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

- Schutzgut Luft und Klima 

- Schutzgut Landschaft 

- Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Die methodische Vorgehensweise bei der Bearbeitung, die neben dem Bestand und den Auswir-

kungsprognosen auch die denkbaren Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung behandelt, 

wird in Kapitel 6 (Methodik und technische Verfahren) des gegenständlichen Umweltberichts detail-

liert dargestellt. 
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3.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit  

Unter dem Schutzgut „Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit“ werden die Wohn-, Sied-

lungs- und Erholungsräume untersucht. Bei Beeinträchtigungen dieser Kriterien ist der Mensch am 

meisten betroffen. Weiterhin werden ebenfalls Aspekte behandelt, die für die Anwohner und Unter-

lieger von Bedeutung sind und ggf. ihre Gesundheit beeinträchtigen können, wie z. B. die Lärmbelas-

tung. Faktoren wie die Luftqualität und das Landschaftsbild (u.a. Sichtbeziehungen) werden unter 

den entsprechenden Schutzgütern abgehandelt (siehe Kapitel 3.6 und 3.7). 

3.1.1 Bestandssituation 

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung befindet sich im nordöstlichen Bereich des Stadtteils 

Schwabegg der Stadt Schwabmünchen. Schwabegg hat etwa 800 Einwohner und liegt ca. 3,5 km in 

westlicher Richtung von Schwabmünchen entfernt. Das Gemeindegebiet ist überwiegend von Wohn-

bebauungen, umliegendem Grün- und Ackerland sowie einem bewaldeten Höhenzug, welcher bis in 

den Ort hineinragt, geprägt. Der Kalvarienberg liegt mitten in Schwabegg und ist ein hoher und stei-

ler Turmhügel, von dem eine Aussicht über den Ort und die gesamte Wertachebene möglich ist. Der 

Stadtteil steigt zum Westen hin über 60 Höhenmeter an. In den höheren Lagen liegen nördlich, süd-

lich und westlich des Ortsteils große Waldgebiete, welche innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 

„Augsburg – Westliche Wälder“ liegen. Ein großer Teil Schwabeggs liegt außerdem in dem gleichna-

migen Naturpark. Im Tal befinden sich, neben einem Teil der Bebauung des Stadtteils, hauptsächlich 

landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

Mit dem Ortsrundgang, dem Kalvarienberg-Rundgang und einem Waldlehrpfad finden sich mehrere 

Möglichkeiten für Spaziergänge bzw. Ausflugsmöglichkeiten im Ort selbst. Das Landschaftsschutzge-

biet bzw. der Naturpark „Augsburg – Westliche Wälder“ bieten zudem vielfältige Landschaften mit 

einem großen Anteil an Wald. Das Schutzgebiet ist ein beliebtes Ziel für Wanderer, Radfahrer und 

Naturliebhaber. Außerdem hat es eine besondere Bedeutung für Tiere und Pflanzen sowie als Erho-

lungsgebiet für die Besucher und Bevölkerung.  

Der Änderungsbereich selbst liegt im Nordosten des Stadtteils und wird derzeit hauptsächlich land-

wirtschaftlich genutzt (Intensivgrünland). Außerdem verläuft die Königshauser Straße im westlichen 

Randbereich in Nord-Süd-Richtung und im Südosten liegen Teile der Betriebsfläche des zu erweitern-

den Betriebs im Planungsraum. Nördlich, östlich und südöstlich grenzen weitere landwirtschaftlich 

genutzte Flächen an das Plangebiet an. Unmittelbar südlich bzw. westlich befinden sich weitere Flä-

chen des bestehenden Gewerbebetriebs sowie weitere Gewerbe- und auch Wohnbebauung. Bei den 

angrenzenden Gewerbetrieben handelt es sich um ein Lager eines Türen-Studios und ein Lager für 

Solartechnik. Richtung Süden und Westen beginnt unmittelbar das weitere Ortsgebiet Schwabeggs.  

Nächstgelegene Straßen sind der südlich des bestehenden Betriebs verlaufende Kapellenweg sowie 

die Angerstraße, welche östlich an das Plangebiet anschließt. Die Kreisstraße A17, im Bereich des 

Geltungsbereichs „Hauptstraße“, verläuft 60 m weiter südwestlich. Entlang der Königshauser Straße 

und der Hauptstraße führen mehrere Rad- und Fernradwege. Innerhalb des Änderungsbereichs ver-

läuft dabei der Fernradweg „Sieben-Schwaben-Tour“ und ein Radweg des Wegenetztes des 
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Landkreises Augsburgs. Sonstige Freizeitziele oder -einrichtungen wie z.B. Sitzbänke, die die Verweil-

dauer zusätzlich erhöhen würden, befinden sich nicht im Plangebiet.  

Vorbelastung 

Vorbelastungen bestehen aus der umliegenden Landwirtschaft in Form von Lärm- und Ge-

ruchsimmissionen. Außerdem kann es durch den Verkehr auf den in der Nähe zum Änderungsbereich 

liegenden Straßen zu Beeinträchtigungen kommen. Da es sich dabei nicht um Hauptverkehrsstraßen 

handelt, sind keine Daten zu amtlichen Lärmkartierungen vorhanden. Laut BAYSIS (2023) wurden 

durchschnittlich 2.300 Fahrzeuge (davon Schwerverkehr: 55) pro Tag auf der Kreisstraße A17 im Ab-

schnitt des Geltungsbereichs gemessen. Aufgrund des innörtlichen Tempolimits und der eher gerin-

gen Verkehrszahlen sind hierdurch nur mäßige Beeinträchtigungen vorhanden. 

Innerhalb des Änderungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten bzw. Altlas-

tenverdachtsflächen vor. Da keine Sportstätten in direkter Nähe zum Plangebiet bestehen, sind auch 

hierdurch keine Belastungen durch Lärmemissionen zu erwarten. Aufgrund der im Planungsraum und 

dessen unmittelbarer Umgebung bestehenden Gewerbebetriebe liegt bereits eine relevante lärm-

technische Vorbelastung vor. 

Bewertung 

Durch die mäßige Bedeutung des Änderungsbereichs für die Erholung, die Nähe zu bestehenden 

Wohnbebauungen sowie die vorhandene Vorbelastung durch Emissionen der Straße, Landwirtschaft 

und der Gewerbebetriebe, wird die Bestandsituation für das Schutzgut Mensch und menschliche Ge-

sundheit im Projektgebiet als „gering bis mittel“ bewertet.   

3.1.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Temporäre Beeinträchtigungen durch Baulärm sind grundsätzlich nicht auszuschließen. Die Auswir-

kungsintensität wird jedoch nicht über die üblichen, unvermeidbaren Baulärmemissionen hinausge-

hen und ist aufgrund des vorübergehenden Charakters als nicht erheblich zu bewerten. An dieser 

Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Bauherren und Baufirmen an die geltenden Gesetze und 

Regelungen zum Lärmschutz gebunden sind, Nacht- und Sonntagsarbeiten also nicht anzunehmen 

sind. Aufgrund der räumlichen Nähe zu Wohnbebauungen im Süden und Westen ist dennoch von ei-

ner gewissen (temporären) Beeinträchtigung der Anwohner auszugehen. Dementsprechend werden 

die baubedingten Auswirkungen als „mittel“ bewertet.     

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Infolge der Erweiterung des bestehenden Metallverarbeitungsbetriebs ist auf die potentiellen zusätz-

lichen Lärmbelastungen hinzuweisen. Um erhebliche Beeinträchtigungen durch die Betriebserweite-

rung ausschließen zu können, wird die Erstellung eines Immissionsgutachtens auf Ebene der 
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Genehmigungsplanung empfohlen. Grundsätzlich muss die Einhaltung der jeweiligen Orientierungs-

werte (DIN 18005, TA Lärm) an den maßgeblichen Immissionsorten sichergestellt sein.  

Im Zuge der geplanten Betriebserweiterung ist auch mit einem gewissen Anstieg des betriebsbeding-

ten Verkehrsaufkommens zu rechnen. Dies kann zu einer höheren Inanspruchnahme der umliegen-

den Verkehrswege führen. Aufgrund der derzeit vergleichsweisen geringen Auslastung dieser Ver-

kehrswege ist jedoch davon auszugehen, dass die zusätzliche Verkehrsbelastung insgesamt nicht als 

erheblich einzustufen ist. Mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen gehen zudem zusätzliche Schalle-

missionen einher.  

Die durch den Änderungsbereich führenden Radwege auf der Königshauser Straße werden weiterhin 

nutzbar sein und vom geplanten Vorhaben in ihrer Funktion nicht tangiert.  

Die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des geplanten Vorhabens werden nach aktuellem 

Kenntnisstand, unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Vorbelastungen, als „mittel“ einge-

schätzt. 

3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  

Das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“ umfasst nach dem Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz (UVPG) die Auswirkungen auf Flora und Fauna. Dabei müssen auch größere, öko-

logische Zusammenhänge betrachtet werden – so können einzelne Vegetationsstrukturen auch als 

Leitlinien für bestimmte Artgruppen (z.B. Vögel, Fledermäuse) dienen, oder kleinere Biotopbereiche 

als „Trittsteinbiotope“ bestimmten Artgruppen ermöglichen, von einem Biotopbereich in einen ande-

ren zu migrieren und so Populationen miteinander zu verbinden.   

Die Bewertung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergibt sich aus der aktuel-

len Nutzungsstruktur und der damit verbundenen Eignung als (potentieller) Lebensraum für verschie-

dene Pflanzen- und Tierarten unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastungen. Darüber hin-

aus gehen in die nachfolgenden Bewertungen die Ergebnisse der Ortsbegehungen / artenschutz-

rechtlichen Relevanzprüfung, die amtlich kartierten Biotope sowie die Nachweise der Artenschutz-

kartierung Bayern ein. 

3.2.1 Bestandssituation 

Der Änderungsbereich liegt sowohl außerhalb von nach dem Bundes- oder Landesrecht ausgewiese-

nen Schutzgebieten nach §§ 23 bis 29 BNatSchG als auch nach europäischem Recht ausgewiesenen 

Na-tura-2000-Gebieten, die nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete) bzw. Vogelschutzricht-

linie (SPA-Gebiete bzw. Vogelschutzgebiete) geschützt sind. Zudem befinden sich keine gemäß § 30 

BNatSchG geschützten Biotope innerhalb des Gebiets der Flächennutzungsplanänderung. Die nächst-

gelegenen, nach nationalem Recht ausgewiesenen Schutzgebiete sind der Naturpark und das Land-

schaftsschutzgebiet „Augsburg – Westliche Wälder“, welche in nur 5 bzw. 100 m westlicher Richtung 

liegen. In einer Entfernung von ca. 170 m befindet sich in östlicher Richtung das nächstgelegene 
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amtlich kartierte Biotop „Gräben und Bäche mit Hochstaudenfluren bei Schwabegg“ (Biotop-Nr. 

7830-1005-001). 

Flora  

Beim Großteil des Änderungsbereichs (Flurstück 330/29) handelt es sich um intensiv genutztes Grün-

land. Diesem Biotoptyp wird gemäß Biotopwertliste der BayKompV eine „geringe“ ökologische Wer-

tigkeit zugesprochen. In der südwestlichen Ecke des Plangebiets befinden sich strukturreiche Feldge-

hölze, unter anderem aus Hasel, Birne, Apfel, Bergahorn, Walnuss, Schwarzem Holunder und Rotem 

Hartriegel sowie entlang der Königshauser Straße zwei Einzelbäume. Der östliche Bereich der Flur-

nummer 330/24 liegt derzeit brach bzw. wurde teilweise mit Erde und Steinen aufgeschüttet. Am 

Rand stocken vereinzelt Roter Hartriegel und Schwarzer Holunder. Im südlichen Teil der Flurnummer 

330/29 wurde entlang der Flurstücksgrenze zu Flurnummer 330/24 auf einer Länge von circa 80 m 

ein etwa zehn Meter breiter Streifen geschottert. Dieser Bereich wird nun als Lagerplatz genutzt. Das 

Grünland wird durch einen etwa einen Meter hohen Erdwall von der Schotterfläche abgegrenzt. Das 

Flurstück Nr. 330/24 wird bereits gewerblich genutzt und ist größtenteils versiegelt. Die im Ände-

rungsbereich liegende Teilfläche der Königshauser Straße ist ebenfalls vollversiegelt.  

Fauna 

Es wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung von Lars consult (2024), inklusive einer Bege-

hung vor Ort am 14.11.2024, durchgeführt. Auf Basis der dadurch erlangten Ergebnisse und nach Ab-

stimmung mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde wurden vertiefende Untersuchungen 

zum Vorkommen von Offenlandarten im Geltungsbereich durchgeführt. Beeinträchtigungen anderer 

Artgruppen wurden ausgeschlossen. Die Ergebnisse der faunistischen Kartierungen werden im weite-

ren Verlauf des Verfahrens ergänzt. 

Bewertung 

Die Bestandssituation des Schutzguts „Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“ wird zum jetzigen 

Zeitpunkt - vorbehaltlich der Ergebnisse der faunistischen Erfassungen - als „gering bis mittel“ bewer-

tet.  

3.2.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauarbeiten kann es im Änderungsbereich und den angrenzenden Beständen grund-

sätzlich zu Beeinträchtigungen durch das Abschieben und Lagern des Oberbodens sowie dem Bau-

stellenverkehr (Lärm- und Schadstoffemissionen, Staub, Licht) kommen.   

Sollte im Zuge der Bauarbeiten (unvermeidbar) in die unmittelbar östlich der Königshauser Straße 

liegenden Gehölze eingegriffen werden müssen, sind die allgemeinen Schutzzeiten vom 01.03. bis 

30.09. nach § 39 BNatSchG zwingend zu beachten. 
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Weitere Aussagen über die baubedingten Auswirkungen auf die Fauna werden ergänzt, sobald die 

Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen vorliegen. 

Die baubedingte Eingriffsintensität wird nach aktuellem Kenntnisstand und unter Vorbehalt der Er-

gebnisse der faunistischen Erfassungen als „gering bis mittel“ eingestuft werden.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Als unmittelbarste anlagebedingte Auswirkung des geplanten Projektes sind die dauerhaften Über-

bauungen und der damit verbundene Verlust der Vegetationsbestände innerhalb des Geltungsberei-

ches zu nennen. Davon ist überwiegend das intensiv genutzte Grünland betroffen, welches nur eine 

geringe ökologische Wertigkeit aufweist. Nicht vermeidbare Eingriffe in die Feldgehölze im Südwes-

ten des Plangebiets sind mit einer mittleren Eingriffsschwere zu bewerten.  

Im Zuge der Grünordnungsplanung sind die nicht befestigten Freiflächen gärtnerisch durchgehend 

naturnah und standortgerecht anzulegen. Im Norden und Osten ist außerdem eine Eingrünung in 

Form einer mehrreihigen Hecke aus heimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern vorge-

sehen.  

Weitere Aussagen über die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Fauna werden er-

gänzt, sobald die Ergebnisse der faunistischen Untersuchungen vorliegen. 

Die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und die biologi-

sche Vielfalt“ werden nach aktuellem Kenntnisstand und unter Vorbehalt der Ergebnisse der faunisti-

schen Erfassungen als „gering bis mittel“ bewertet.  

3.3 Schutzgut Fläche  

Da der Flächenverbrauch für Siedlungen, Verkehr und gewerblicher Nutzung starke Auswirkungen 

auf die Umwelt hat, soll gemäß des novellierten UVPG (in Kraft getreten am 29.07.2017) bei UVP-

pflichtigen Vorhaben gemäß § 2 UVPG auch das Schutzgut „Fläche“ thematisiert werden. Das Bauge-

setzbuch regelt in § 1a Abs. 2 den schonenden und sparsamen Umgang mit Grund und Boden - dar-

aus folgt, dass die Inanspruchnahme hochwertiger land- und forstwirtschaftlicher Böden möglichst zu 

vermeiden ist und Bodenversiegelungen auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden sol-

len.   

3.3.1 Bestandssituation 

Die Fläche im ca. 1,85 ha großen Änderungsbereich wird aktuell größtenteils landwirtschaftlich als 

Intensivgrünland genutzt. Innerhalb des Planungsraums sind jedoch auch Vorbelastungen durch Flä-

chenversiegelungen vorhanden. Der versiegelte Teil des Gebiets besteht aus gewerblich genutzten 

Flächen im Südosten des Änderungsbereichs auf Fl.-Nr. 330/24 sowie der Königshauser Straße im 

Westen.  
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Bewertung  

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in Bayern täglich große Flächen versiegelt werden, erhält 

das Schutzgut Fläche im Bestand eine „mittlere bis hohe“ Bewertung. 

3.3.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt werden Flächen durch Baustelleneinrichtungsflächen und Lagerplätze nur temporär in 

Anspruch genommen und damit nur kurzzeitig umgenutzt. Da die Baufelder auf der Ebene der Bau-

leitplanung noch nicht bekannt sind, können diese flächenmäßig auch nicht bilanziert werden. Es ist 

aber davon auszugehen, dass die Arbeitsfelder überwiegend innerhalb der ausgewiesenen Baugren-

zen liegen werden. Aufgrund der temporären Inanspruchnahme der Fläche werden die baubedingten 

Auswirkungen auf das Schutzgut mit „gering“ bewertet. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch das geplante Vorhaben werden Flächen dauerhaft versiegelt. Als wesentliche Auswirkungen 

der Flächenversiegelung sind Bodenzerstörung mit all seinen Funktionen für Natur und Umwelt, dau-

erhafter Verlust von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, Zerschneidung von Biotopen und Tier-

wanderrouten, Verringerung der Retentionsfunktion bei Hochwasserereignissen und Verlust von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen zu nennen.  

Die vollversiegelten Flächenanteile werden durch entsprechende Festsetzungen im parallel aufge-

stellten Bebauungsplan begrenzt (maximal zulässige GRZ von 0,8). Außerdem wird der Versiegelungs-

grad innerhalb des Änderungsbereichs durch geeignete Maßnahmen weiter reduziert (Verwendung 

wasserdurchlässiger Beläge auf Stell- und Lagerplätzen, Anlage von Grünflächen etc.).  

Insgesamt werden die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen aufgrund des unumkehrbaren 

Flächenverbrauchs als „mittel bis hoch“ bewertet. 

3.4 Schutzgut Boden und Geomorphologie 

Beim Schutzgut „Boden und Geomorphologie“ sollen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsge-

setz (UVPG) Veränderungen der organischen Substanz ebenso aufgeführt werden, wie Bodenerosion, 

Bodenverdichtungen und Bodenversiegelungen. Dabei wird als „Boden“ die oberste, belebte Schicht 

der Erdkruste definiert, die in Kontakt zur Atmosphäre steht. Als Grundlage aller sich darüber befind-

lichen organischen Organismen kommt dem Boden eine besondere Bedeutung zu. Aber auch auf an-

organische Schutzgüter wie Wasser oder Klima wirkt sich der Boden aus. So zählen zu den zahlrei-

chen Bodenfunktionen z.B. die Funktion als Lebensgrundlage zahlreicher Organsimen, als Wasser-

speicher, für die Stoffumwandlung sowie die Puffer- und Filterfunktionen. Durch eine Flächenversie-

gelung verschwinden diese wertvollen Bodenfunktionen, daher ist auf eine sparsame Neuversiege-

lung bzw. auf eine bestmögliche Ausnutzung neu ausgewiesener Bauflächen zu achten. 
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Böden sind Träger der gesetzlich geschützten Bodenfunktionen gemäß § 2 (2) BBodSchG (Bundesbo-

denschutzgesetz). Zweck des BBodSchG ist die nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bo-

denfunktionen. Daher sind die Bodenfunktionen bei räumlichen Planungen in Anlehnung an den Leit-

faden „Das Schutzgut Boden in der Planung“ des BAYERISCHEN LANDESAMTES FÜR UMWELTSCHUTZ 

(2003) zu erfassen und zu bewerten. Die relevanten Bodenfunktionen sind:   

- Natürliche Ertragsfähigkeit (Ertragsfunktion)  

- Standortpotential für die natürliche Vegetation (Lebensraumfunktion)  

- Retentionsvermögen des Bodens bei Niederschlagsereignissen  

- Rückhaltevermögen des Bodens für Schwermetalle (Filter- und Pufferfunktion)  

- Böden mit bedeutender Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (Archivfunktion) 

3.4.1 Bestandssituation 

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung befindet sich nach der digitalen geologischen Karte 

1:25.000 (dGK25) in vier geologischen Haupteinheiten, wobei die beiden Einheiten „Schmelzwasser-

schotter, spätwürmzeitlich (Spätglazialterrasse 1)“ mit der Gesteinsbeschreibung: Kies, wechselnd 

sandig, steinig, z.T. schwach schluffig und „Talfüllung, polygenetisch, pleistozän bis holozän“ mit der 

Beschreibung: Lehm oder Sand, z. T. kiesig, Lithologie in Abhängigkeit vom Einzugsgebiet den größten 

Teil ausmachen. Im Westen befinden sich kleine Teile des Geltungsbereichs außerdem in den Einhei-

ten „Obere Serie (OSM), Feinsediment“ mit der Beschreibung: Ton, Schluff oder Mergel, kompaktiert 

sowie „Hangablagerung, pleistozän bis holozän“, welche als Hanglehm, -sand oder -schutt beschrie-

ben wird.  

Laut der Übersichtsbodenkarte von Bayern (ÜBK 1:25.000) charakterisiert sich der Bodentyp im östli-

chen und überwiegenden Teil des Plangebiets als fast ausschließlich Gley und Braunerde-Gley aus 

Lehmsand bis Lehm (Talsediment) und im Untergrund als carbonathaltig, im westlichen Teil als Bo-

denkomplex: Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis 

Lehm, selten aus Ton (Talsediment) sowie fast ausschließlich Braunerde aus kiesführendem Lehm 

(Deckenschotter, Molasse, Lösslehm) über (kiesführendem) Sand bis Lehm (Molasse).  

Innerhalb des Änderungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten bzw. Altlas-

tenverdachtsflächen vor. 

Im Folgenden werden die Bodenfunktionen im Bereich des landwirtschaftlich genutzten Teils des Ge-

biets bewertet.  

Ertragsfunktion  

Die Ertragsfunktion bezeichnet die natürliche Eignung von Böden zur Pflanzenproduktion. In die Be-

wertung gehen Kennwerte über bodenphysikalische Eigenschaften und Wasserverhältnisse ein, wie 

z.B. die nutzbare Feldkapazität. 
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Innerhalb des Änderungsbereichs und seinem direkten Umfeld herrschen landwirtschaftlich genutzte 

Grünlandflächen vor, die Bodenart wird Lehm zugeordnet. Da die Acker-/Grünlandzahl im Planbe-

reich mit 53 innerhalb der Spanne von 41 und 60 liegt, wird die natürliche Ertragsfunktion laut der 

landesweiten Bewertungsskala gemäß „Das Schutzgut Boden in der Planung“ des Bayerischen Geolo-

gischen Landesamtes sowie des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz der Wertklasse 3 zuge-

ordnet. Dahingehend haben die Böden folglich eine „mittlere“ natürliche Ertragsfähigkeit (vgl. Ta-

belle 1). 

Tabelle 1:  Bewertung der Acker-/ Grünlandzahlen im Hinblick auf die natürliche Ertragsfähigkeit von 

Böden (Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, Einstufung auf Grundlange der Bodenschät-

zung, Kap. II. 1.8.1, S. 54)    

 

Lebensraumfunktion  

Die Lebensraumfunktion beschreibt die Eignung des Bodens als Standort für die natürliche Vegeta-

tion und für Bodenorganismen. Als Sonderstandorte für die Vegetation gelten Böden, die extreme 

Eigenschaften (besonders nass, trocken oder / und nährstoffarm) aufweisen, wie sie in der heutigen 

intensiv genutzten Kulturlandschaft kaum noch zu finden sind. Hier finden zumeist selten gewordene 

Pflanzenarten einen Lebensraum. 

Wo die Klassenzeichen der Bodenschätzung nicht vorliegen, wird die Bewertung der Lebensraum-

funktion der Böden im Planungsraum nach der Acker- oder Grünlandzahl (hier Grünlandzahl) vorge-

nommen (vgl. Tabelle 2). Durch die derzeitige Nutzung des Bodens im Geltungsbereich als Unter-

grund für eine intensive landwirtschaftliche Grünlandnutzung und die damit einhergehende regelmä-

ßige Bewirtschaftung, kann bezüglich der Lebensraumfunktion von keiner hohen Bedeutung als 

Standortpotential für die natürliche Vegetation ausgegangen werden.     

Tabelle 2:  Bewertung des Standortpotentials von Böden für die natürliche Vegetation anhand der 

Bundesbodenschätzungsdaten (Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, alternatives Bewer-

tungsverfahren auf der Grundlage der Bodenschätzung, Kap. II. 1.1.a, S. 38) 
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Retentionsvermögen des Bodens bei Niederschlagsereignissen  

Die Funktion beschreibt die Fähigkeit des Bodens, durch Versickerung und Rückhaltung von Nieder-

schlag den Abfluss zu verzögern und zu vermindern, ggf. zu speichern und zu einem späteren Zeit-

punkt an das Grundwasser abzugeben. Bewertungsfaktoren sind das Infiltrationsvermögen und die 

Speicher- und Versickerungsfähigkeit der Böden. Weiterhin maßgeblich sind die Gründigkeit der Bö-

den sowie der Grundwassereinfluss, da das Speichervolumen des Bodens begrenzt ist. Diese Boden-

eigenschaften sind vor allem bei Starkregenereignissen, starker Schneeschmelze und ähnlichen hoch-

wassergefährdenden Situationen von besonderer Bedeutung. Eine Verdichtung und Überbauung von 

Böden mit einer hohen Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf kann demnach erhebliche 

Folgen für den Hochwasserschutz im Raum haben. 

Da der Boden im Planungsraum die Bodenart Lehm mit einer Zustandsstufe II und einer Wasserstufe 

2 aufweist, hat der Boden im Planungsraum gem. des Leitfadens (vgl. Tabelle 3) ein „hohes“ Retenti-

onsvermögen für Niederschlagswasser.   

Tabelle 3:  Bewertung von Böden bezüglich ihres Retentionsvermögens bei Niederschlagsereignissen 

mit Hilfe des Klassenbeschriebes der Bodenschätzung nach dem Klassenzeichen der Grünlandflächen 

(Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, Kap. II.1.3.a, S. 44) 

 

Filter- und Puffer für Schadstoffe 

Die Funktion beschreibt die Fähigkeit von Böden, aus der Umwelt emittierte Schadstoffe aufzuneh-

men und zu binden. Dies ist je nach Bodenart in mehr oder weniger hohem Maße möglich. Gelöste 

und gasförmige Stoffe werden z. B. durch Absorption an den Bodenaustauschern gebunden oder 

nach Reaktion mit bodeneigenen Substanzen chemisch gefällt und damit häufig immobilisiert. Böden 
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mit einem hohen Gehalt an organischer Substanz und Ton sowie Eisen-, Aluminium- und Manganoxi-

den besitzen i. d. R. eine hohe, sandige Böden dagegen eine geringe Filter- und Pufferfunktion. 

Da der Boden im Planungsraum die Bodenart Lehm mit einer Zustandsstufe II und einer Wasserstufe 

2 aufweist, hat der Boden im Planungsraum gemäß des Leitfadens (vgl. Tabelle 4) ein „hohes“ Rück-

haltevermögen für Schwermetalle.   

Tabelle 4:  Bewertung des Rückhaltevermögens für Schwermetalle mit Hilfe der Bodenschätzung nach 

den Klassenzeichen für Grünlandflächen (Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, Kap. II.1.5.a, 

S. 50) 

 

Archivfunktion 

Grundsätzlich kann jeder Boden ein Archiv der Naturgeschichte darstellen und Rückschlüsse auf die 

Umweltbedingungen während der Ausbildung seiner Eigenschaften ermöglichen. In aller Regel sind 

fossile Böden sowie Paläoböden die aussagekräftigsten Archive der Naturgeschichte und werden 

durch Spuren menschlicher Siedlungs- und Kulturaktivitäten in anderen Bereichen ergänzt. Von be-

sonderer Bedeutung kann die Archivfunktion jedoch bei Böden sein, die nur sehr selten vorkommen, 

im Landschaftskontext eine Besonderheit darstellen oder von besonderem wissenschaftlichem Wert 

sind. Die Bedeutung der Archivfunktion muss dabei immer im Landschaftskontext gesehen werden. 

Im Planungsraum befindet sich das Bodendenkmal D-7-7830-0026 (Straße der römischen Kaiserzeit) 

(vgl. Kapitel 3.8). Das Vorhandensein weiterer Bodendenkmäler im Änderungsbereich kann nicht aus-

geschlossen werden. Die Archivfunktion im Plangebiet ist daher mit „hoch“ zu bewerten.  
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Gesamtbewertung der Schutzwürdigkeit des Standortes 

Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen beruht auf dem arithmetischen Mittel, berücksichtigt 

aber auch die besondere Bedeutung hoher und sehr hoher Grade der Funktionserfüllung (Wertklas-

sen 4 und 5). 

Durch die beiden hohen Bewertungen der Funktionen „Retentionsvermögen bei Niederschlagsereig-

nissen“ sowie „Rückhaltevermögen für Schwermetalle“, fällt die Gesamtbewertung der Schutzwür-

digkeit der Bodenfunktionen als „hoch“ aus (vgl. Tabelle 5).   

Tabelle 5:  Gesamtbewertung Boden (Quelle: „Das Schutzgut Boden in der Planung“, alternative Be-

wertungsverfahren auf der Grundlage der Bodenschätzung, S. 19) 

 

3.4.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Als baubedingte Auswirkung sind in erster Linie die Beseitigung von anstehendem Mutter- und 

Oberboden sowie die Belastung von Randbereichen durch die Lagerung des Erdaushubs und Verdich-

tung zu nennen. Die temporäre Inanspruchnahme von bislang ungestörten Bodenverhältnissen für 

die Einrichtung von Baustraßen, Lagerflächen etc. wird auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt.  

Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden, unter Berücksichtigung entspre-

chender Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kapitel 4.1) als „mittel“ bewertet. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die anlagebedingten Versiegelungen und Überbauungen der Böden führt meist zu einem vollständi-

gen Verlust der Ertragsfunktion, der Retentionsfunktion für Niederschläge, der Filter- und Pufferfunk-

tion sowie der Lebensraumfunktion. Dies gilt vollumfänglich aber nur für die versiegelten Flächenan-

teile, welche im Geltungsbereich vor allem die geplanten Gebäude und Verkehrswege betrifft. Aber 

auch auf den teilversiegelten Boden werden die Bodenfunktionen durch Verdichtungen und eine Ver-

ringerung der Luft- und Feldkapazität beeinträchtigt. Wesentliche Folgen der Überbauung sind ein 

verringerter Gas- und Wasseraustausch mit der Atmosphäre und der Pedosphäre. Dadurch wird die 
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mikrobelle Aktivität des Bodens negativ beeinträchtigt, was u. a. zu einer Verschlechterung des Nähr-

stoffhaushaltes führt. 

Zusätzlich können die geplanten Gewerbeflächen und die dazugehörigen Park- bzw. Stellplätze als 

potentielle Gefahr für das Schutzgut Boden angesehen werden, falls zum Beispiel Öl oder sonstige 

Betriebsstoffe durch Leckagen oder andere Unfälle in den Boden versickern. Dies kann zu einer loka-

len Verunreinigung der Böden und damit einhergehender Beeinträchtigung der Bodenlebewesen 

führen. 

Wie in Kapitel 3.3.2 zum Schutzgut Fläche beschrieben, werden entsprechende Maßnahmen zur Re-

duzierung der Flächenversiegelung getroffen. Da dennoch eine große Fläche des Änderungsbereichs 

dauerhaft überbaut und versiegelt wird und die Bodenfunktionen im Bestand mit einer hohen Wer-

tigkeit eingestuft werden, sind die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut 

Boden mit „hoch“ zu bewerten. 

3.5 Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  

Nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind alle Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet 

bis spätestens 2027 alle Oberflächengewässer in einen „guten ökologischen“ und „guten chemischen 

Zustand“ zu bringen. Für das Grundwasser ist ein „guter mengenmäßiger“ und „guter chemischer Zu-

stand“ zu erreichen. 

Das Schutzgut „Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)“ soll nach Anlage 4, 4 b UVPG die hydro-

morphologischen Veränderungen sowie Veränderungen der Wasserqualität und -quantität abhan-

deln. Nach § 47 Wasserhaushaltsgesetz muss eine mengenmäßige und chemische Verschlechterung 

des Grundwasserzustands vermieden werden. Für oberirdische Gewässer gilt gem. § 27 Wasserhaus-

haltsgesetz, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und chemischen Zustands vermieden 

wird und dass analog der WRRL ein guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten oder er-

reicht werden soll. Daher muss auch während der Bautätigkeiten darauf geachtet werden, keine Stof-

feinträge (Verschmutzung) durch anfallende Abfälle oder Abwässer in das Grundwasser und in Ober-

flächengewässer einzubringen. 

3.5.1 Bestandssituation 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Änderungsbereichs sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Das nächstgelegene 

Fließgewässer ist der Bach Scharlach, der in etwa 170 m Entfernung östlich des Plangebiets in Süd-

Nord-Richtung verläuft. Die Wertach befindet sich rund 2,6 km östlich des Plangebiets, ebenfalls in 

Süd-Nord-Richtung, noch westlich des Siedlungsbereiches von Schwabmünchen. Etwa 170 m nord-

westlich des Plangebiets befindet sich außerdem ein kleineres Stillgewässer.  

Der Änderungsbereich liegt weder in einem festgesetzten noch vorläufig gesicherten Überschwem-

mungsgebiet. Auch sind keine Hochwassergefahrenflächen HQ100 oder HQextrem betroffen. Allerdings 
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wird das Gebiet, wie ein Großteil des Siedlungsgebiets Schwabeggs, als wassersensibler Bereich ein-

gestuft. Wassersensible Bereiche sind Gebiete, die durch den Einfluss von Wasser geprägt sind und in 

denen es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Im Unterschied zu festgesetz-

ten Überschwemmungsgebieten, die rechtlich verbindlich ausgewiesen sind und entsprechenden Be-

schränkungen unterliegen, stellen wassersensible Bereiche lediglich Hinweisflächen ohne unmittel-

bare Rechtswirkung dar. Durch das Gebiet verlaufen außerdem potentielle Fließwege bei Starkregen 

mit überwiegend mäßigem, an der nördlichen Geltungsbereichsgrenze auch mit erhöhtem Abfluss 

(vgl. Abbildung 4). Lokale Überschwemmungen können, insbesondere in Folge von Starkregenereig-

nissen, daher im Änderungsbereich dennoch auftreten.   

 

 

Abbildung 4:  Karte der potentiellen Fließwege bei Starkregen im Bereich des Änderungsgebiets (Quelle: BayernAtlas) 

Grundwasser 

Der überwiegende Teil des Änderungsbereichs gehört laut digitaler hydrogeologischen Karte 

1:100.000 (dHK100) zur hydrogeologischen Einheit „Talschotter des Lech-Wertachtals“. Die vorhan-

dene Gesteinsausbildung in dieser Einheit ist Kies und Sand, lokal Steine, z. T. sandige bis sandig-

schluffige Zwischenlagen mit Mächtigkeiten von 5 bis 15 m. Die Einheit ist ein regional bis überregio-

nal bedeutender Poren-Grundwasserleiter mit hohen bis sehr hohen Durchlässigkeiten und Ergiebig-

keiten sowie einem geringen Filtervermögen.  

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung liegt innerhalb des Grundwasserkörpers (GWK) „Quar-

tär - Landsberg“. Laut UmweltAtlas Bayern wird der chemische GWK-Zustand, die Belastung hinsicht-

lich der Komponenten Nit-rat und PSM (Pflanzenschutzmittel), mit „schlecht“ bewertet. Hinsichtlich 
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der Menge wird der Zu-stand des GWK mit „gut“ bewertet. Demnach liegen wesentlichen Vorbelas-

tungen des Grundwassers im Untersuchungsgebiet vor, so dass damit die Umweltziele gemäß der 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Bezug auf den Parameter Chemie nicht erreicht sind. Mit den seit 

01.05.2020 geltenden Änderungen der Düngeverordnung und der Ausweisung der mit Nitrat belaste-

ten und eutrophierten Gebiete in Bayern durch die Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung 

(AVDüV, in Kraft seit 01.01.2021) haben sich die verpflichtend umzusetzenden Maßnahmen im Be-

reich Landwirtschaft gegenüber dem vorherigen Bewirtschaftungszeitraum deutlich geändert. Dies 

hat vielfach zur Folge, dass die im Rahmen der Defizitanalyse ermittelten Minderungsanforderungen 

an den Nährstoffeintrag nun mit verpflichtend umzusetzenden (= grundlegenden) Maßnahmen er-

reicht werden können. Aufgrund dessen wurden keine ergänzenden gewässerschonenden Maßnah-

men für den 3. Bewirtschaftungszeitraum geplant. 

Es befinden sich keine amtlich festgesetzten Wasserschutzgebiete innerhalb des Änderungsbereichs 

oder dessen näheren Umgebung. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung des räumlichen Abstands zu den umliegenden Oberflächengewässern, dem 

schlechten chemischen Zustand des Grundwassers und einer möglichen Betroffenheit des Ände-

rungsbereichs durch Überschwemmungen im Falle von Starkregen, wird die Bestandssituation für 

das Schutzgut Wasser insgesamt als „gering bis mittel“ bewertet. 

3.5.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Potentielle Verunreinigungen der in der Nähe liegenden Oberflächengewässer sind aufgrund der Ent-

fernung zum Änderungsbereich auszuschließen.  

Im Zuge der Bauarbeiten werden die grundwasserschützenden Deckschichten und damit die Filter- 

und Pufferwirkung der Böden verringert, so dass sich die Wahrscheinlichkeit von Schadstoffeinträgen 

in das Grundwasser erhöht. Die Gefahr solcher baubedingten Beeinträchtigungen wird jedoch durch 

geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen reduziert, so dass abgesehen von der Un-

wägbarkeit von Unfällen (z. B. Leckagen) die baubedingten Wirkungen auf das Grundwasser und die 

Oberflächengewässer insgesamt als „gering“ einzustufen sind.    

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen Oberflächengewässern, können anlage- und be-

triebsbedingte Auswirkungen auf diese Gewässer ausgeschlossen werden.  

Als grundsätzliche mögliche anlage- und betriebsbedingte Auswirkung des Vorhabens ist eine Redu-

zierung der Grundwasserneubildungsrate durch die Flächenversiegelung sowie eine Beeinträchtigung 

der Grundwasserverhältnisse, wie bspw. Qualität und Fließrichtung, durch die geplanten Baukörper 

zu nennen. Das Bauvorhaben könnte sich in erster Linie durch eine verringerte 
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Versickerungsfähigkeit infolge der Versiegelung bzw. Überbauung auswirken, was wiederum Über-

schwemmungen begünstigt. Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten 

Flächen muss auf den Baugrundstücken ordnungsgemäß versickert werden. Die Versickerung soll 

vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 30 cm mächtige bewachsene Oberbodenzone 

erfolgen. Bei der Grundwasserneubildungsrate ist eine gewisse Verschlechterung im Vergleich zur 

aktuellen Bestandssituation in Folge der großflächigen Versiegelungen trotzdem nicht gänzlich auszu-

schließen, ist aber aufgrund der geplanten Maßnahmen zur Niederschlagsversickerung eher in gerin-

gem Ausmaß zu erwarten. Die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Was-

ser sind daher insgesamt als „gering bis mittel“ zu beurteilen. 

3.6 Schutzgut Luft und Klima  

Im Rahmen des Schutzgutes „Luft und Klima“ sollen Veränderungen des Klimas, die beispielsweise 

durch Treibhausgasemissionen verursacht werden, oder aber auch Veränderungen des Kleinklimas 

am Standort des Eingriffs erfasst werden. Der Grad der Versiegelung von Freiflächen, die als Kaltluf-

tentstehungsgebiet dienen, soll bei der Klimabewertung mit einfließen. Die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf die Lufthygiene und klimatischen Funktionsbeziehungen soll ebenfalls beach-

tet werden. 

3.6.1 Bestandssituation 

Das Klima in Schwabegg wird als mild sowie allgemein warm und gemäßigt beschrieben. Die Jahres-

durchschnittstemperatur liegt bei 9,0 °C, der durchschnittliche Jahresniederschlag bei 1.050 mm (vgl. 

Abbildung 4).  

 

Abbildung 5:  Klimadiagramm Schwabegg (Quelle: https://de.climate-data.org/europa/deutschland/bayern/schwabegg-

98721/) 
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Im Februar fällt im Schnitt mit 59 mm am wenigsten Niederschlag. Der Juli ist mit durchschnittlich 

118 mm der niederschlagsreichste Monat des Jahres und mit durchschnittlichen Temperaturen von 

18,3 °C auch der wärmste. Der kälteste Monat im Jahresverlauf ist mit -0,1 °C im Mittel der Januar. 

Im November wird mit 84 % die höchste relative Luftfeuchtigkeit gemessen, die niedrigste im April 

mit 69 %. 

Im Änderungsbereich liegen keine Wälder, die eine besondere lufthygienische Ausgleichsfunktion 

aufweisen. Die Fläche des Planungsraums kann im Bereich des Grünlands zwar als Kaltluftentste-

hungsfläche eingeordnet werden, jedoch ohne eine relevante siedlungsklimatische Ausgleichsfunk-

tion.   

In Bezug auf die lufthygienische Situation sind wegen des ländlichen Charakters prinzipiell eher ge-

ringe Schadstoffvorbelastungen zu erwarten. Dennoch bestehen geringfügige Vorbelastungen aus 

der Landwirtschaft, den bestehenden Gewerbebetrieben und dem Verkehr der umliegenden Stra-

ßen. 

Bewertung  

Zusammengefasst kommt dem Schutzgut Klima und Luft im Änderungsbereich eine „geringe bis mitt-

lere“ Bedeutung zu. 

3.6.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu vorübergehenden Beeinträchtigungen der lufthygienischen 

Verhältnisse durch die Kfz-bedingten Emissionen des Bauverkehrs oder auch Staubbildung kommen. 

Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima werden aufgrund der geringen Ein-

griffsgröße und der temporären Dauer insgesamt als „gering“ eingestuft. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Grundsätzlich tragen Flächenversiegelungen und Bebauungen zu einer Beeinträchtigung des natürli-

chen lokalen Kleinklimas bei, indem sie Wärme länger speichern und einen Temperatur- und Feuch-

teausgleich behindern. 

Die Ausweisung des Änderungsbereichs als Gewerbegebiet inklusive der Anlage weiterer gewerblich 

genutzten Einrichtungen sowie dem dadurch erhöhten betriebsbedingten Verkehr kann die Schad-

stoff- und Treibhausgasemissionen gegenüber dem Ist-Zustand erhöhen. Es wird jedoch nicht erwar-

tet, dass sich die lufthygienische Situation vor Ort deutlich verschlechtert.  

Die Anfälligkeit des gegenständlichen Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels (Extrem-

wetterereignisse) ist vom Grundsatz her als eher gering einzustufen. 
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Das Projektgebiet wird in seiner Bedeutung als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet durch die Be-

bauung zwar eingeschränkt, erhebliche negative Auswirkungen auf die klimatischen Verhältnisse sind 

jedoch ebenfalls nicht zu erwarten.  

Insgesamt sind die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft, un-

ter Berücksichtigung der Vorbelastungen und der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

(grünordnerisches Konzept), als „gering bis mittel“ einzustufen. 

3.7 Schutzgut Landschaft  

Das landschaftliche Erscheinungsbild eines Raums setzt sich aus den direkt wahrnehmbaren Struktu-

ren, Blickpunkten und Elementen zusammen, unabhängig davon, ob diese natürlichen Ursprungs sind 

oder im Lauf der Zeit als Kulturlandschaft von Menschen geschaffen wurden. Nach § 1 (6) Baugesetz-

buch wird die Landschaft als Teil der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplä-

nen berücksichtigt und dabei soll nach § 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) „die Vielfalt, Eigen-

art und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft“ geschützt werden, so dass es 

möglich ist, „1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kul-

tur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen 

zu bewahren, 2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage 

geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich 

zu machen. (§ 1 BNatSchG)“. 

3.7.1 Bestandssituation 

Das Landschaftsbild des Stadtteils Schwabegg zeichnet sich hauptsächlich durch den ländlichen Cha-

rakter mit überwiegend Wohnbebauung, die landwirtschaftlich geprägten Flächen im Umland sowie 

den bewaldeten Höhenzug im westlichen Teil Schwabeggs aus. Der östliche Teil des Stadtteils liegt im 

Tal, nach Westen hin steigt das Gelände dann recht stark an. Die im Norden und Süden an das westli-

che Siedlungsgebiet anschließenden und nach Westen ausdehnenden Wälder gehören dem Land-

schaftsschutzgebiet „Augsburg – Westliche Wälder“ an. Ziel des Schutzgebiets ist es unter anderem, 

die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des dort herrschenden, typischen Landschaftsbildes zu bewah-

ren. Der westliche Teil Schwabeggs gehört außerdem zu einem Naturpark, welcher denselben Namen 

wie das Landschaftsschutzgebiets trägt.   

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung liegt im Nordosten Schwabeggs, gerade noch in Tal-

lage. Wenige Meter weiter westlich beginnt der der Wertachleite geschuldete Geländeanstieg. Der 

Änderungsbereich (vgl. Abbildung 6 und 7) befindet sich in Ortsrandlage und ist überwiegend von 

Grünland geprägt. Weitere landwirtschaftlich genutzten Flächen sind in nördlicher, östlicher und süd-

östlicher Richtung vorhanden. Westlich und südlich des Projektgebiets schließen Straßen sowie Ge-

werbe- und Wohnbebauung an.  

Neben der überwiegend vorhandenen Grünlandnutzung, fällt ein kleinerer Flächenanteil des Ände-

rungsbereichs auf die Königshauser Straße sowie bestehende Gewerbeflächen mit Gebäuden. 
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Landschaftlich wertgebende Strukturen innerhalb des Planungsraums sind, außer einigen wenigen 

Gehölzen im Südwesten, keine vorhanden.  

Vorbelastungen des Landschaftsbilds im Bereich des Änderungsbereichs sind vor allem durch die in-

tensive landwirtschaftliche Nutzung, die im Geltungsbereich verlaufende Straße, die Gewerbeflächen 

sowie die Bebauung im direkten Umfeld gegeben.  

 

Abbildung 6:  Blick von Osten auf den südöstlichen Teil des Änderungsbereichs  

 

Abbildung 7:  Blick von Osten auf den nördlichen Teil des Änderungsbereichs    
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Bewertung 

Zusammenfassend bewertet ist der Änderungsbereich für das Schutzgut Landschaftsbild von „gerin-

ger bis mittlerer“ Bedeutung. 

3.7.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Prinzipiell sind bei der Beurteilung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild wie auch auf die Kultur- 

und Sachgüter (vgl. Kapitel 3.8) die im Rahmen der Grünordnungsplanung festgesetzten Maßnahmen 

zur Eingrünung des Projektgebiets von besonderer Bedeutung. Im Rahmen der Auswirkungsanalyse 

wird die Einsehbarkeit der überplanten Fläche von den direkt umgebenden Flächen berücksichtigt. 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Bebauung des Gebietes ist mit optischen (z. B. durch Abschieben und Lagern des 

Oberbodens, Kräne etc.) und akustischen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu rechnen. 

Diese sind jedoch auf die Dauer der Bautätigkeit begrenzt und tendenziell nur von geringer Eingriffs-

schwere. Folglich werden diese baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild als 

„gering“ eingestuft. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen ergeben sich in erster Linie durch die Blickbezüge 

zu den neuen Baukörpern. Eine maßgebliche Fernwirkung ist hinsichtlich der bisherigen Nutzung zu 

erwarten, da sich die geplanten Gebäude deutlich von dem derzeit größtenteils vorhandenen Grün-

land unterscheiden. Die Einsehbarkeit dieser neuen Bebauung ist vor allem von den bestehenden 

Ortsrändern im Süden und Westen sowie von den Verkehrswegen westlich, nördlich und östlich bzw. 

der freien Landschaft nördlich und östlich des Plangebiets gegeben.  

Es ist eine Ortsrandeingrünung in Form einer mehrreihigen Hecke am neu entstehenden Ortsrand in 

Richtung Norden und Osten geplant, um die neuen, negativen Blickbeziehungen zu reduzieren. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen des Landschaftsbilds sowie der geplanten 

Eingrünungsmaßnahmen, werden die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutz-

gut Landschaftsbild zusammenfassend betrachtet als „mittel“ bewertet. 

3.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

Unter den Schutzgut „kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ sollen nach UVPG Anlage 4 Abs. 4 b) 

u. a. die Auswirkungen auf historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten und 

Bauwerke und die Auswirkungen auf Kulturlandschaften abgehandelt werden. 
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3.8.1 Bestandssituation 

Zu den Sachgütern im Änderungsbereich zählen die im Planungsraum gelegene Teilfläche der Königs-

hauser Straße sowie die bereits bestehenden Gewerbeflächen einschließlich der dort situierten Ge-

bäude. 

Das Bodendenkmal D-7-7830-0026 (Straße der römischen Kaiserzeit) verläuft im Bereich der Königs-

hauser Straße und somit innerhalb des Änderungsbereichs (vgl. Abbildung 8). Nördlich des Plange-

biets, in nur etwa 10 m Entfernung, liegt außerdem das Bodendenkmal D-7-7830-0022 (Töpferei der 

römischen Kaiserzeit). Das nächstgelegene Baudenkmal ist eine katholische Pfarrkirche „Mariä Him-

melfahrt“ (D-7-72-200-49), welche etwa 250 südwestlich des Geltungsbereichs liegt. Es befinden sich 

weitere Boden- und Baudenkmale innerhalb Schwabeggs. 

 

Abbildung 8:  Bodendenkmäler im Bereich des Änderungsbereichs (Quelle: BayernAtlas) 

Bewertung 

Insgesamt wird die Bedeutung des Schutzgutes der Kultur- und Sachgüter im Plangebiet mit „mittel 

bis hoch“ bewertet. 

3.8.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung  

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit Umsetzung des geplanten Vorhabens ist ein projektbedingt verursachter Eingriff in das Boden-

denkmal D-7-7830-0026 möglich. Im Umfeld römischer Straßen ist außerdem regelhaft mit begleiten-

den Gräben und Materialentnahmegruben sowie in Einzelfällen mit Bestattungen und Gebäuden zu 

rechnen. Diese können über den Bereich des bekannten Bodendenkmals hinaus in die unmittelbare 
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Umgebung ausgreifen. Aufgrund der Nähe des Bauvorhabens zu o.g. römischer Straße ist die Existenz 

weiterer Bodendenkmäler im Bereich des Vorhabens folglich nicht auszuschließen.   

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Änderungsbereich ist daher eine denkmalrechtliche Erlaubnis 

gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig.  

Allgemein gilt: Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Fundstellen (z. B. Mauern, Gruben, 

Brandschichten o.ä.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z. B. Scherben, Metallteile, Kno-

chen), ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 

86672 Thierhaupten oder die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrich-

tigen. Die Möglichkeit zur Fundbergung und Dokumentation ist einzuräumen (Art 8 ff DSchG). Die 

aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige un-

verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände freigibt oder 

die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.   

Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind 

aufgrund des (potentiellen) Eingriffs in ein Bodendenkmal als „mittel bis hoch“ einzustufen. 

3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Satz 7 und UVPG § 2 

Abs. 1 Satz 5 Gegenstand der Umweltprüfung. Das geplante Vorhaben hat Auswirkungen auf die ein-

zelnen Schutzgüter, welche sich wiederum gegenseitig beeinflussen können. So entsteht ein komple-

xes Wirkungsgefüge, bei dem die Veränderung eines Faktors bzw. einer Funktion weitere Auswirkun-

gen auf die Umweltbelange haben kann. Nachfolgend werden die wesentlichen Wechselwirkungen 

dargestellt, die sich aus dem Planvorhaben auf weitere Umweltbelange ergeben können. 

Die vorliegende Planung hat nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflan-

zen, Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, das kulturelle Erbe sowie das Landschaftsbild. Insbeson-

dere die Versiegelung von Flächen führt zu einer Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen. 

Dadurch werden zugleich das Schutzgut Wasser durch eine verminderte Grundwasserneubildung so-

wie das Schutzgut Klima und Luft durch den Wegfall kühlender Verdunstungsprozesse negativ beein-

flusst. 

Durch geplante Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen können diese Beeinträchtigungen jedoch 

auf ein möglichst geringes Maß reduziert werden. Dies wirkt sich dann folglich nicht nur positiv auf 

das Schutzgut Boden aus, sondern auch auf die Schutzgüter Wasser, Klima und Luft. 

Die Einschränkung der Lebensraumfunktion des Bodens hat darüber hinaus negative Folgen für das 

Schutzgut Tiere und Pflanzen. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes wirken sich zudem auf die 

Erholungsfunktion und damit auf das Schutzgut Mensch aus. Durch geeignete grünordnerische Maß-

nahmen können diese Auswirkungen abgeschwächt werden, wovon sowohl das Schutzgut Mensch 

als auch die Schutzgüter Tiere und Pflanzen profitieren. 
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Zusammenfassend betrachtet sind die planungsbedingt verursachten Wechselbeziehungen jedoch 

von relativ „geringer“ Intensität. 

3.10 Kumulierung mit Auswirkungen benachbarter Planungen und Vorhaben 

Gemäß den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) müssen Pro-

jekte, die im gleichen Zeitraum auf gleicher Fläche vergleichbare Auswirkungen auf die Schutzgüter 

des UVPG haben, auch als kumulierende Projekte betrachtet werden. § 10 des UVPG regelt die UVP-

Pflicht bei kumulierenden Vorhaben wie folgt:  

„Für kumulierende Vorhaben besteht die UVP-Pflicht, wenn die kumulierenden Vorhaben zusammen 

die maßgeblichen Größen- oder Leistungswerte nach § 6 erreichen oder überschreiten.“ […] „Kumu-

lierende Vorhaben liegen vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren Vor-

habenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammenhang stehen.   

Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn   

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und  

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.   

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen 

Einrichtungen verbunden sein.“  

Nach Anlage 1 Absatz 2 b des Baugesetzbuches in Bezug auf § 2 Absatz 4 und §§ 2 a und 4c, gehören 

u.a. folgende Angaben in den Umweltbericht: „eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-

stands bei Durchführung der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen er-

heblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Be-

lange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben, unter anderem infolge […] der 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung 

etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit speziel-

ler Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen […].“ 

Erhebliche kumulative Auswirkungen (insbesondere auf angrenzende ökologisch höherwertige Struk-

turen sowie das Landschaftsbild) des gegenständlichen Projektes mit den Auswirkungen von Vorha-

ben benachbarter Plangebiete sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu befürchten. 

Da der Änderungsbereich keine nach europäischem Recht geschützten Natura 2000-Gebiete tangiert, 

existiert diesbezüglich ebenfalls keine Betroffenheit hinsichtlich kumulativer Wirkungen. 
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3.11 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie 

Durch entsprechende Festsetzungen im parallel zur Flächennutzungsplanänderung aufgestellten Be-

bauungsplan besteht die Möglichkeit zu Energieeinsparungen. Zulässige Dachformen sind Satteldä-

cher, Pultdächer und Flachdächer in einer Neigung von 0 - 25°. Damit ist grundsätzlich der Aufbau 

von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen gut möglich. Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sind 

hinsichtlich des Klimaschutzes zulässig und erwünscht. Eine Kombination von Dachbegrünung und 

solartechnischen Anlagen ist zulässig. 

Bei der Planung, beim Einbau und Betrieb von Wärmepumpen, Mini-Blockkraftwerken und Klimaan-

lagen ist der „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Kli-

mageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerken)“ der 

Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) zu beachten.   

Im Sinne des Arten- und Klimaschutzes und zur Ressourcenschonung sollten sowohl im öffentlichen 

als auch im privaten Außenbereich nur insektenfreundliche, energiesparende und indirekte Beleuch-

tungsanlagen vorgesehen werden. 

3.12 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Bezüglich Art und Menge der betriebsbedingt zu erwartenden Abfälle kann zum gegenwärtigen Pro-

jektstand noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Da es sich beim vorliegenden Projekt um 

die Betriebserweiterung eines Metallverarbeitungsunternehmens handelt, ist tendenziell jedoch 

nicht mit umfangreichen oder problematischen Abfällen zu rechnen. In jedem Fall werden jedoch die 

diesbezüglich geltenden gesetzlichen Bestimmungen (u. a. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Bayeri-

schen Abfallwirtschaftsgesetzes (BayAbfG) etc.) hinreichend berücksichtigt, so dass diesbezüglich 

nach derzeitigem Kenntnisstand keine negativen Auswirkungen zu befürchten sind. 

Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend der abfall- und 

bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Hierüber sind bei 

Bedarf entsprechende Nachweise zu führen und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen. 

3.13 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Georisiken 

Der Änderungsbereich sowie dessen Umfeld liegt in keinem Bereich für Georisiken.  

Erdbeben  

Der Planungsraum liegt in keinem erdbebengefährdeten Gebiet und Erdbeben sind aufgrund der Ge-

ologie und Tektonik auch nicht zu erwarten (z. B. kein Grabenbruch). Es ist mit an Sicherheit 
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grenzender Wahrscheinlichkeit von keiner Betroffenheit durch Erdbeben im Hinblick auf das Bauvor-

haben auszugehen.    

Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Risiken ergeben sich aus der klimawandelbedingten Zunahme der konvektiven Gewitterereignisse 

und den damit einhergehenden Stürmen und Starkregenereignissen, die zu Sachschäden und Gefähr-

dungen der menschlichen Gesundheit führen können. 

Brände 

Die Gefahr eines Brandereignisses, das zum Beispiel durch einen Blitzeinschlag, technischen Defekt 

oder auch menschliches Versagen verursacht wird, ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Nach Ab-

schnitt II Art. 12 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) gilt:    

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entste-

hung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 

und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich 

sind.“  

Aufgrund der Umsetzung geeigneter Brandschutzmaßnahmen und der Einplanung der gesetzlich vor-

geschriebenen Fluchtwege können bei Neubauten die Gefahr bzw. die Auswirkungen durch einen 

Brand deutlich minimiert werden. Zudem befindet sich die nächstgelegene Feuerwehr in nur etwa 

350 m Entfernung in der Ortsmitte Schwabeggs.   

Hochwasserrisiken  

Der Änderungsbereich und sein Umfeld liegen in keinem rechtlich festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet sowie nicht in den Hochwassergefahrenflächen HQ100 und HQextrem. Das Plangebiet befindet 

sich jedoch vollständig in einem wassersensiblen Bereich. Durch das Gebiet verlaufen außerdem po-

tentielle Fließwege bei Starkregen mit überwiegend mäßigem, an der nördlichen Geltungsbereichs-

grenze auch mit erhöhtem Abfluss. Daher kann es, insbesondere in Folge von Starkregenereignissen, 

dennoch zu Überschwemmungen im Änderungsbereich kommen. 

Verunreinigungen von Oberflächengewässern und Grundwasser 

Eine Verunreinigung von Oberflächengewässern ist aufgrund der Entfernung des Änderungsbereichs 

zum nächstgelegenen Gewässer auszuschließen. Als potentielle Gefahr für das Grundwasser können 

die Stell- und Lagerplätze angesehen werden. Falls z. B. ein Fahrzeug größere Mengen an Öl / Be-

triebsstoffen verlieren sollte, kann dies zu einer lokalen Verunreinigung der Umgebung (Boden, Bo-

denlebewesen), aber auch des weiteren Umfeldes über Schadstoffeinträge in das Grundwasser füh-

ren. Wie in Kapitel 3.4 beschrieben, sind die im Plangebiet hauptsächlich vorherrschende Bodenarten 

Gley und Braunerde-Gley aus Lehmsand bis Lehm, welche gute Filter- und Pufferfunktionen besitzen. 

Somit ist das Grundwasser weniger anfällig für Schadstoffeinträge. In diesem Zusammenhang sei hier 

nochmals auf die gebietsnahe Ortsfeuerwehr verwiesen, die mit entsprechenden Verfahren austre-

tendes Öl / Betriebsstoffe auffangen bzw. binden und entfernen kann.   
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Fazit 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich durch das gegenständliche Projekt keine – über das 

bereits bestehende Ausmaß hinausgehenden – Risiken für die menschliche Gesundheit oder das kul-

turelle Erbe. Die vorliegende Planung führt vom Grundsatz her nicht zu einer zusätzlichen Gefähr-

dung der angrenzenden Wohnbebauung / Umwelt z. B. durch Unfälle oder Katastrophen. Davon un-

berührt bleiben Fälle des „normalen“ Unfallrisikos (z. B. sind Verkehrsunfälle, auch durch Lieferver-

kehr natürlich grundsätzlich denkbar) bzw. von höherer Gewalt (unabsehbare Naturkatastrophen / 

Extremwetterereignisse wie z. B. Sturm / Orkan, Starkregen, Hochwasser, Schneedruck etc.). 

3.14 Prognose der Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass sich die bisherigen Nutzungen des 

Änderungsbereichs fortsetzen. Im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen würde weiterhin Intensiv-

grünland bestehen und somit die natürlichen Bodenfunktionen als auch der Lebensraum (relativ ge-

ringer ökologischer Bedeutung) erhalten werden. Allerdings sind mit Weiterführung der landwirt-

schaftlichen Nutzung auch die damit verbundenen Auswirkungen unvermindert möglich (Einträge 

von Nähr- und Schadstoffen in den Boden bzw. das Grundwasser, Bodenverdichtung etc.).  

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung [und der Ausgleich] der zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Im 

Rahmen des gegenständlichen Bauleitplanung wurden die folgenden Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen berücksichtigt: 

Tabelle 6: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

Mensch und 

menschliche 

Gesundheit 

Überbauung, Kulis-

senwirkung, Schad-

stoffemissionen, 

Lärm 

- Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

und damit auf die Erholungseignung durch entspre-

chende grünordnerische Maßnahmen zur Durch- und 

Eingrünung des Plangebietes   

- Festsetzung einer maximal zulässigen Höhe baulicher An-

lagen   

- Reduzierung der Lärmbelastung während der Baumaß-

nahmen und Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeiten    
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

- Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften und gesetzli-

chen Bestimmungen zum Immissionsschutz  

Tiere, Pflan-

zen und die 

biologische 

Vielfalt 

Versiegelung / 

Überbauung / Be-

einträchtigung von 

Lebensräumen / 

Habitaten 

- Im Rahmen der Realisierung von Bauvorhaben innerhalb 

des Geltungsbereiches sind im Zuge des Erlasses der Bau-

genehmigungen die artenschutzrechtlichen Belange nach 

§ 44 BNatSchG zu berücksichtigen (Tötungs- und Verlet-

zungsverbot, Störungs- und Schädigungsverbot). Dies gilt 

insbesondere für unvermeidbare Gehölzrodungen sowie 

die Baufeldfreimachung. Bei der Baufeldfreimachung und 

ggf. notwendigen Gehölzrodungen sind darüber hinaus 

auch die allgemeinen Schutzzeiten nach§ 39 BNatSchG zu 

beachten (keine Durchführung zwischen 1. März und 30. 

September). 

- Sollten die Ergebnisse des noch zu ergänzende faunisti-

sche Gutachtens artenschutzrechtliche Vermeidungs- 

oder CEF-Maßnahmen notwendig machen, werden diese 

im weiteren Verlauf des Verfahrens ergänzt. 

- Außenbeleuchtungen sind auf das notwendige Minimum 

zu reduzieren und ausschließlich in insektenfreundlicher 

Ausführung zulässig. Es sind Leuchtmittel mit geringen 

Ultraviolett- (UV) und Blauanteilen (Farbtemperaturen) 

von maximal 3.000 Kelvin zu verwenden. Die Außenbe-

leuchtung ist technisch auf eine der Nutzung angepasste 

Zeitdauer und Stärke zu beschränken (z.B. durch Zeit-

schaltuhren, Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder). 

Die Leuchtkegel der Lampen sind gezielt auf die Nutzflä-

chen auszurichten. Lichtemissionen in den oberen Halb-

raum und in die Horizontale mit Abstrahlwinkeln > 70° 

sind zu vermeiden. Die Oberflächentemperatur des 

Leuchtengehäuses darf max. 40 °C aufweisen. 

- Nicht befestigte Freiflächen sowie unterbaute Freiflächen 

im Sinne des Art. 7 Abs. 1 BayBO sind gärtnerisch durch-

gehend naturnah und standortgerecht anzulegen. 

- Gehölzpflanzungen sind mit heimischen, standortgerech-

ten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

Fläche und 

Boden 

Abtrag und Boden-

bzw. Flächenversie-

gelung 

- Bodenversiegelungen sind auf das unbedingt erforderli-

che Mindestmaß zu beschränken.    

- Für Oberboden und ggf. vorhandenen kulturfähigen Un-

terboden wird empfohlen in der Planungs- und Ausfüh-

rungsphase ein bodenkundliche Baubegleitung ein-

schließlich Bodenschutzkonzept vorzusehen. Der im Zuge 

der Baumaßnahme anfallende Erdaushub ist möglichst 

im Plangebiet zu verwerten. Verdichtungen bei Erdbauar-

beiten sind zu vermeiden; diese sind daher bei trockener 

Witterung und gutem, trocknen, bröseligen, nicht 

schmierenden Boden auszuführen. Der humose Oberbo-

den und ggf. der kulturfähige Unterboden sollten zu Be-

ginn der Bauarbeiten auf allen beanspruchten Flächen 

abgeschoben werden. Der Erdaushub sollte in Mieten 

zwischengelagert werden. 

Wasser Überdeckung, Stof-

feinträge 

- Der Oberflächenbelag der Flächen des ruhenden Ver-

kehrs (Stellplätze) und der Lagerflächen ist in versicke-

rungsfähiger Bauweise (Betonsteinpflaster mit Fugen, 

Schotterrasen, Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster, 

Split o.ä.) mit einem Abflussbeiwert von maximal 0,7 her-

zustellen. 

- Freiflächen sind (außerhalb der Zuwegungen) mit wasser-

durchlässiger Vegetationsdecke auszuführen. Eine Ver-

wendung künstlicher Gestaltungselemente oder Belags-

flächen (Kunstrasen, Kunstpflanzen etc.) sowie eine An-

lage von geschotterten oder gekiesten Steingärten und 

großflächigen Pflasterflächen (≥ 20 m²) sind nicht zuläs-

sig. 

- Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, 

befestigten Flächen muss auf den Baugrundstücken ord-

nungsgemäß versickert werden. Die Versickerung soll 

vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 30 

cm mächtige bewachsene Oberbodenzone erfolgen.  

- Bei der Planung und Ausführung der Sickeranlage sind 

die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versi-

ckerung von gesammelten Niederschlagswasser (Nieder-

schlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV), sowie 

die zugehörigen Technischen Regeln zum schadlosen 
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

Einleiten in das Grundwasser (TRENGW) und das DWA 

Arbeitsblatt A 138-1 „Anlagen zur Versickerung von Nie-

derschlagswasser-Teil 1: Planung, Bau, Betrieb“ zu be-

rücksichtigen. Bei der Planung sind die Grundsätze des 

DWA Arbeitsblatt A 100 „Leitlinien der integralen Sied-

lungsentwässerung“ (ISiE) zu berücksichtigen. 

- Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit 

Niederschlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dach-

deckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) 

sind Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei 

unzulässig, sofern diese Oberflächen nicht mit geeigne-

ten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschichtung) 

dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt wer-

den. 

- Überflutungen infolge von Starkregenereignissen sind 

grundsätzlich nicht auszuschließen. Von den Bauherren 

sollten hierzu entsprechende Vorkehrungen (dichte Kel-

ler, Lichtschächte, Kellerabgänge und Türen, ebenerdige 

Hauseingänge an der Hangseite usw.) zur Versickerung 

bzw. Ableitung von Oberflächenwasser berücksichtigt 

werden. Keller sollten wasserdicht und auftriebssicher 

ausgeführt werden und infolgedessen sollten z.B. alle Lei-

tungs- und Rohrdurchführungen dicht sein. Der natürli-

che Ablauf wild abfließenden Wassers darf dabei nicht 

zum Nachteil gerade eines tieferliegenden Grundstücks 

verstärkt oder auf andere Weise verändert werden. Die 

entsprechenden Anforderungen sind dem § 37 Abs. 1 

WHG zu entnehmen. 

Luft und 

Klima 

Überbauung, 

Schadstoffemissio-

nen 

- Umsetzung grünordnerischer Maßnahmen innerhalb des 

Projektgebietes als Beitrag für die lufthygienische und 

kleinklimatische Situation   

- Minimierung der Flächenversiegelung auf das unbedingt 

erforderliche Mindestmaß 

Landschaft Fernwirkung - Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

durch entsprechende grünordnerische Maßnahmen bzw. 

Festsetzungen im parallel aufgestellten Bebauungsplan 

(Anlage von Grünflächen, Entwicklung einer 
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

standortgerechten Ortsrandeingrünung, Beschränkung 

der Höhe der Baukörper) 

Kulturelles 

Erbe und 

sonstige 

Sachgüter 

Beeinträchtigung 

der kulturhistori-

schen Bedeutung 

- Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Änderungsbereich ist 

eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 

BayDSchG notwendig.  

- Allgemein gilt: Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäolo-

gische Fundstellen (z. B. Mauern, Gruben, Brandschich-

ten o.ä.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z. 

B. Scherben, Metallteile, Knochen), ist das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaup-

ten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten oder die zustän-

dige Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu be-

nachrichtigen. Die Möglichkeit zur Fundbergung und Do-

kumentation ist einzuräumen (Art 8 ff DSchG). Die aufge-

fundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ab-

lauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belas-

sen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 

Gegenstände freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 

gestattet.   

 

4.2 Eingriffsregelung  

Die geplante Bebauung stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß den §§ 14 ff. BNatSchG 

dar. Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG (2010) ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, „un-

vermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)“.  

§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG wertet einen Eingriff in Natur und Landschaft als ausgeglichen, „wenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederherge-

stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist“.  

 

 



21. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans Schwabegg Nr. 9 
Umweltbericht Vorentwurf | Stand: 24.03.2026 
Planungsalternativen 

 

 

www.lars-consult.de Seite 47 von 52 

 

4.2.1 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs  

Die detaillierte Ermittlung des Kompensationsbedarfs sowie die flächenscharfe Festlegung der not-

wendigen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt in dem parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahren 

Schwabegg Nr. 9 „GE-Erweiterung nördlich des Kapellenweges und östlich der Königshauser Straße“ 

gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft- Eingriffsregelung in der Bauleit-

planung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr (Dezember 2021), auf 

das an dieser Stelle verwiesen wird.   

Der errechnete Kompensationsbedarf für das Projekt beträgt zum aktuellen Projektstand und unter 

Berücksichtigung des Planungsfaktors in Summe 27.507 Wertpunkte. 

4.3 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen   

Der durch das vorliegende Projekte entstandene Ausgleichsbedarf soll durch Umsetzung von Maß-

nahmen auf dem Grundstück mit der Flurnummer 1487 der Gemarkung Scherstetten (Gemeinde 

Scherstetten) gedeckt werden.  

Im weiteren Verlauf des Verfahrens werden die Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen 

konkretisiert. 

5 Planungsalternativen 

Da es sich bei der vorliegenden Planung um die Erweiterung eines bereits bestehenden, ortsansässi-

gen Betriebes handelt, besteht eine funktionale und betriebsorganisatorische Bindung an den beste-

henden Unternehmensstandort. Die Erweiterung ist unmittelbar auf die vorhandenen Betriebsflä-

chen, Produktionsabläufe, Lagerstrukturen sowie die bestehende technische und verkehrliche Infra-

struktur angewiesen. Eine Verlagerung der Erweiterungsflächen an einen anderen Standort würde zu 

betrieblichen Einschränkungen führen und zusätzliche Flächeninanspruchnahmen sowie infrastruktu-

relle Neuerschließungen erforderlich machen. Zudem würden durch einen separaten Standort zu-

sätzliche Verkehrsbeziehungen zwischen den Betriebsstandorten entstehen. Vor diesem Hintergrund 

kommen alternative Standorte für die Umsetzung der Planung nicht in Betracht. Die Erweiterung in 

räumlicher Anbindung an den bestehenden Betrieb ist somit aus funktionalen, wirtschaftlichen und 

flächensparenden Gründen die sinnvollste Lösung.  
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C ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR PLANUNG 

6 Methodik und technische Verfahren  

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal-argumentativ mithilfe einer vierstufigen 

Skala (gering, mittel, hoch, sehr hoch).  

Die Beurteilung bzw. Abschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens basiert im Wesentlichen 

auf den bisher vorliegenden Angaben der Fachbehörden, den Einschätzungen des Verfassers sowie 

auf folgenden Datengrundlagen und Fachgutachten: 

- Aussagen der 11. Änderung des Flächennutzungsplans Schwabmünchen (2009)  

- Aussagen des Landesentwicklungsprogramms Bayern (2023) und des Regionalplan der Region 

Augsburg (2007) 

- Auswertung digitaler Fachinformationssysteme (BayernAtlas, UmweltAtlas Bayern, Bay. Denk-

malatlas, BAYSIS, FIN-Web)   

- Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Augsburg 

- Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (LARS consult, 17.12.2024)  

- Vorentwurf des Bebauungsplans Schwabegg Nr. 9 „GE-Erweiterung nördlich des Kapellenweges 

und östlich der Königshauser Straße“ (Stadt Schwabmünchen, Stand 24.03.2026) 

7 Schwierigkeiten bei der Bearbeitung  

Im Zuge der Bearbeitung des vorliegenden Umweltberichts haben sich bis dato keine erheblichen 

Schwierigkeiten hinsichtlich der Analyse und Bewertung der Schutzgüter sowie der schutzgutbezoge-

nen Auswirkungen durch das geplante Vorhaben ergeben. 

8 Maßnahmen zur Überwachung  

Grundsätzlich sollte die ordnungsgemäße Durchführung / Herstellung der Vermeidungs- / Minimie-

rungs- und Ausgleichsmaßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt evtl. (zusätzlich) auftretenden 

Umweltauswirkungen sowie auch die Wirksamkeit der grünordnerischen Maßnahmen / Ausgleichs-

maßnahmen einer Überwachung unterzogen werden.   

Gemäß § 4 Abs. 3 BauGB unterrichten die Behörden die Gemeinde nach Abschluss des Verfahrens, 

sofern nach den von ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung der Bauleitplanung erhebli-

che, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.    

Darüber hinaus ist während der Umsetzung der Planung seitens der Stadt Schwabmünchen zu über-

wachen, ob unvorhergesehene und im Rahmen des gegenständlichen Umweltberichts noch nicht 
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berücksichtigte Umweltauswirkungen auftreten. Werden derartige Veränderungen festgestellt, so 

sind die zuständigen Behörden beim Landratsamt Augsburg hiervon in Kenntnis zu setzen und Maß-

nahmen zur Minimierung zu entwickeln. 

9 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Die Stadt Schwabmünchen will mit Änderung des Flächennutzungsplanes im Rahmen des Bebauungs-

plans Schwabegg Nr. 9 „GE-Erweiterung nördlich des Kapellenweges und östlich der Königshauser 

Straße“ die Voraussetzungen für die Gewerbeerweiterung eines ortsansässigen Gewerbebetriebs am 

nordöstlichen Ortsrand des Stadtteils Schwabegg schaffen. 

Neben der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Betriebserweiterung des me-

tallverarbeitenden Unternehmens, einschließlich einer Teilfläche der westlich innerhalb des Gel-

tungsbereichs verlaufenden Königshauser Straße, sollen darüber hinaus die auf Grundlage einer be-

fristeten Baugenehmigung errichteten Gebäude im südöstlichen Bereich des Geltungsgebiets auf 

dem Flurstück 330/24 planungsrechtlich gesichert werden. 

Der Änderungsbereich liegt am nordöstlichen Ortsrand Schwabeggs, nördlich des Kapellenweges und 

östlich der Königshauser Straße und wird derzeit hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt. Die Flä-

chennutzungsplanänderung umfasst das Grundstück mit der Flurnummer 330/29 sowie Teilflächen 

der Grundstücke 330/24 und 338 in der Gemarkung Schwabegg, bei einer Gesamtfläche von ca. 1,9 

ha.  

Da der überwiegende Teil des gegenständlichen Geltungsbereiches im derzeit rechtsgültigen Flä-

chennutzungsplan der Stadt Schwabmünchen als Landwirtschaftsfläche dargestellt ist, wird der Flä-

chennutzungsplan im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB neben der Aufstellung des Bebauungs-

plans Schwabegg Nr. 9 „GE-Erweiterung nördlich des Kappelenweges und östlich der Königshauser 

Straße“ entsprechend angepasst.   

Im Änderungsbereich existieren gewisse Vorbelastungen durch Emissionen der Landwirtschaft, der 

umliegenden Straßen und der bestehenden Gewerbebetriebe. Für die Freizeit- und Erholungsfunk-

tion hat der Planungsraum selbst sowie der darin geplante Eingriff keine große Bedeutung. 

Innerhalb des Gebiets der Flächennutzungsplanänderung befinden sich keine gesetzlich geschützten 

Biotope oder Gebiete nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG sowie keine EU-rechtlich ge-

schützten Flächen (FFH- oder Vogelschutzgebiete). Die nächstgelegenen, nach nationalem Recht aus-

gewiesenen Schutzgebiete sind der Naturpark und das Landschaftsschutzgebiet „Augsburg – Westli-

che Wälder“, welche in nur 5 bzw. 100 m westlicher Richtung beginnen. Im Änderungsbereich ist 

hauptsächlich Intensivgrünland mit einer geringen ökologischen Wertigkeit vorhanden. Es wurden 

vertiefende Untersuchungen zum Vorkommen von Offenlandarten im Geltungsbereich durchgeführt. 

Beeinträchtigungen anderer Artgruppen wurden ausgeschlossen. Die Ergebnisse der faunistischen 

Kartierungen werden im weiteren Verlauf des Verfahrens ergänzt.   



21. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebauungsplans Schwabegg Nr. 9 
Umweltbericht Vorentwurf | Stand: 24.03.2026 
Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 

 

www.lars-consult.de Seite 50 von 52 

 

Der Boden besitzt eine mittlere Ertragsfunktion und durch die intensive Nutzung des Grünlands keine 

hohe Lebensraumfunktion. Darüber hinaus weist er ein hohes Retentionsvermögen für Nieder-

schlagswasser und eine hohe Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe auf. Die Archivfunktion ist 

ebenfalls als hoch zu bewerten, da innerhalb des Plangebiets ein Bodendenkmal besteht. Die geplan-

ten Neuversiegelungen für Gebäude, Zufahrten, Stell- und Lagerplätze haben negative Auswirkungen 

auf die natürlichen Bodenfunktionen, die Wasserversickerung, das Mikroklima und den Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen.    

Es liegen keine Oberflächengewässer sowie keine amtlich festgesetzten Wasserschutzgebiete, Über-

schwemmungsgebiete oder Hochwassergefahrenflächen im Änderungsbereich. Lokale Überschwem-

mungen können dennoch, insbesondere in Folge von Starkregenereignissen, im Planungsraum auf-

treten. Der Grundwasserkörper wird hinsichtlich des Zustands als „schlecht“ und der Menge als „gut“ 

beurteilt. Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten Flächen muss auf den 

Baugrundstücken ordnungsgemäß versickert werden.  

Die Jahresdurchschnittstemperatur in Schwabegg liegt bei 9,0 °C, der durchschnittliche Jahresnieder-

schlag beträgt ca. 1.050 mm. Durch den ländlichen Charakter am Ortsrand ist eine lufthygienische 

Vorbelastung nur in geringer Intensität gegeben. Die Umsetzung des Vorhabens hat keine erhebliche 

Verschlechterung des Siedlungsklimas zur Folge.   

Schwabegg liegt in einer attraktiven landschaftlichen Umgebung. Durch die Umwandlung eines größ-

tenteils intensiv genutzten Grünlands zu einem Gewerbegebiet entstehen neue Blickbezüge zu den 

geplanten Bebauungen. Aufgrund des direkten Anschlusses an das bereits bestehende Siedlungsge-

biet und der dort bereits vorhandenen landschaftlichen Vorbelastung sowie durch eine entsprechend 

geplante Ortsrandeingrünung in Richtung Norden und Osten, wird die Eingriffsschwere in das Land-

schaftsbild reduziert.    

Das Bodendenkmal D-7-7830-0026 (Straße der römischen Kaiserzeit) verläuft im Bereich der Königs-

hauser Straße und somit innerhalb des Änderungsbereichs. Nördlich des Plangebiets, in nur etwa 10 

m Entfernung, liegt außerdem das Bodendenkmal D-7-7830-0022 (Töpferei der römischen Kaiser-

zeit). Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist daher eine denk-

malrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig.   

Mit der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen sind zusammenfassend folgende Projektwirkun-

gen auf die Schutzgüter des UVPGs zu erwarten, die der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind 

(vgl. Tabelle 7): 

Tabelle 7:  Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Schutzgut  baubedingte  
Auswirkungen  

anlagen- und betriebs-
bedingte Auswirkungen 

Mensch und menschliche Gesundheit  mittel mittel 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  gering bis mittel  gering bis mittel  
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Schutzgut  baubedingte  
Auswirkungen  

anlagen- und betriebs-
bedingte Auswirkungen 

(unter Vorbehalt) (unter Vorbehalt) 

Fläche  gering mittel bis hoch 

Boden  mittel hoch 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)  gering gering bis mittel 

Luft und Klima  gering gering bis mittel 

Landschaft gering mittel 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  mittel bis hoch mittel bis hoch 

 

Nach aktuellem Projektstand ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 27.507 Wertpunkten. Der ent-

standene Kompensationsbedarf soll auf einer externen Ausgleichsfläche auf dem Grundstück mit der 

Flurnummer 1487 der Gemarkung Scherstetten gedeckt werden. Im weiteren Verlauf des Verfahrens 

werden die Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen konkretisiert. 
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